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Vorlage de



an die Landessynode



Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz – MitarbAusnG)



A BESCHLUSSANTRAG Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz – MitarbAusnG) vom



Januar 2014 Entwurf



Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: Artikel 1 Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz – MitarbAusnG) vom 13. Januar 1999 (KABl. S. 66), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz vom 15. Januar 2009 (KABl. S. 92) wird wie folgt geändert: 1.) In § 2 Absatz 2 Buchstabe b) wird nach der Angabe „Entgeltgruppen 1“ ein Komma und die Angabe „1 a, 1 b“ eingefügt. 2.) In § 3 Absatz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „oder die dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) angehören“ eingefügt: 3.) Es wird folgender § 6 eingefügt: „§ 6 Erprobungsmaßnahmen zur Interkulturellen Öffnung
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(1) In Projekten zur Interkulturellen Öffnung können abweichend von den §§ 2 und 3 auch Bewerberinnen und Bewerber befristet für die Dauer der Maßnahme eingestellt werden, die die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 nicht erfüllen, wenn ihre Mitarbeit aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zur Durchführung des Projektes unentbehrlich ist und ein Gesamtkonzept vorliegt, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet. Sie können nicht mit Leitungsaufgaben beauftragt werden. (2) § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. (3) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 3.) § 6 wird § 7. 4.) Nach § 7 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: „(3) § 6 dient der Erprobung und tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft. Innerhalb des Geltungszeitraumes abgeschlossene Beschäftigungsverhältnisse können mit Wirkung bis zum 31. Dezember 2018 gelten.“ Artikel 2 Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Verkündigung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Bad Neuenahr, den .... Januar 2014
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B BESCHLUSSBEGRÜNDUNG Mit dem Gesetzentwurf wird vorgeschlagen: - die Regelung gemäß § 2 Absatz 2 b), nach der für die Einstellung von Mitarbeitenden in den unteren Entgeltgruppen konfessionelle Voraussetzungen nicht gegeben sind, um die neugeschaffenen Entgeltgruppen 1 a und 1 b nach dem Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF zu erweitern - die bestehende Regelung, dass Mitarbeitende, die ausnahmsweise eingestellt werden können, obwohl sie nicht der evangelischen Kirche angehören, einer Kirche angehören müssen, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angehört oder deren Gastmitglied (ACK-Klausel) ist, auf Mitglieder von Kirchen, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) angehören. - eine erweiterte Möglichkeiten zur Einstellung von nicht-evangelischen Mitarbeitenden bei Projekten zur interkulturellen Öffnung.



Inhaltsverzeichnis des Begründungsteils: 1. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 1. Erstreckung von § 2 Abs. 2 auf die neugeschaffenen Entgeltgruppen 1 a und 1 b nach dem Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF 2. Erweiterung der ACK-Klausel auf Mitglieder von Gemeinden, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) angehören - § 3 MitarbAusnG 3. Erweiterte Möglichkeiten zur Einstellung von nicht-evangelischen Mitarbeitenden bei Projekten zur Interkulturellen Öffnung - §§ 6 und 7 MitarbAusnG 3.1 Interkulturelle Öffnung 3.2 Gegenwärtige Regelung 3.3 Auswirkungen 4



3.4 Stand der Diskussion 3.5 Sachstand 3.6 Zum Umgang mit dem Antrag der Kreissynode Jülich 3.7 Beschluss der Kirchenleitung vom 19. April 2013 und Umsetzung 3.8 Änderung für befristete Maßnahmen zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung 3.9 Erläuterung der §§ 6 und 7 2. Voten der beteiligten der Ausschüsse 3. Anlagen Anlage 1



Kriterien für die Aufnahme in den Internationen KirchenKonvent (Rheinland-Westfalen)



Anlage 2



Darstellung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes mit den sich aus dem Gesetzentwurf ergebenden Änderungen



Anlage 3



Beschlussbuchauszüge aus den Sitzungen der beteiligten Ausschüssen



Anlage 4



Positionspapier „Interkulturelle Öffnung“ der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe



1. Zum Gesetzentwurf im Einzelnen 1.1. Erstreckung von § 2 Abs. 2 auf die neugeschaffenen Entgeltgruppen 1 a und 1 b nach dem Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF Nach § 2 Abs. 2 b MitarbAusnG können Mitarbeitende in den beiden unteren Entgeltgruppen 1 und 2 nach dem Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF ohne Berücksichtigung konfessioneller Voraussetzungen eingestellt werden. Durch Arbeitsrechtsregelung vom 16. Mai 2012 wurden die Entgeltgruppen 1 a und 1 b zusätzlich in den Allgemeinen Entgeltgruppenplan zum BAT-KF aufgenommen. Die Entgelte in den neugeschaffenen Entgeltgruppen liegen betragsmäßig zwischen den Entgeltgruppen 1 und 2. Es ist deshalb konsequent, mit 5



der Neuregelung auch bei diesen Entgeltgruppen von konfessionellen Voraussetzungen bei der Einstellung abzusehen. 1.2. Erweiterung der ACK-Klausel auf Mitglieder von Gemeinden, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) angehören - § 3 Absatz 1 Im Internationalen Kirchenkonvent (Rheinland-Westfalen) - früher Liste der Gemeinden fremder Sprache und Herkunft in der Evangelischen Kirche im Rheinland und in der Evangelischen Kirche von Westfalen sind Gemeinden anderer Sprache und Herkunft zusammengeschlossen. Die bestehende ACK-Klausel beruht wesentlich auf dem Vertrauen, das sich die Mitgliedskirchen der ACK auf ihrer Suche nach Verständigung entgegenbringen. Das ist auch der Grund dafür, dass es unter den Voraussetzungen von § 2 MitarbAusG (keine geeigneten evangelischen Bewerberinnen und Bewerber) möglich ist, Mitglieder dieser Kirchen einzustellen. Der theologische Diskurs und die Vertrauensbildung, die im Rahmen der ACK gepflegt wird, kennzeichnet jedoch auch das Verhältnis der Evangelischen Kirche im Rheinland (und der Evangelischen Kirche von Westfalen) zu den Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, die im Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen), zusammengeschlossen sind. Von diesen Gemeinden sind aber nur ein Teil über ihre Kirchenbünde (Gast-)Mitglieder der ACK. Die geringe Zahl der Gemeinden oder ihrer Gemeindeglieder dieser lokal agierenden Kirchen schließt eine Mitgliedschaft in der ACK aus, selbst wenn sie der Evangelischen Kirche theologisch oft näher stehen als viele ACKKirchen (als Beispiele seien methodistische Gemeinden aus Afrika oder presbyterianische Gemeinden aus Korea genannt). Eine Ausweitung der sog. ACK-Klausel auf die Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, die mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen eine ökumenische Zusammenarbeit vereinbart haben, erscheint daher ökumenisch unbedingt angezeigt und zwar unabhängig von und noch vor der endgültigen Klärung der aufgeworfenen Fragen in Zusammenhang mit der Interkulturellen Öffnung (siehe unter C.). Das Kriterium der Zugehörigkeit zum Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) ist hier auch sachangemessen, weil die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Internationalen Kirchen-Konvent hinreichende Mindestanforderungen in Hinblick auf Organisationsstruktur, Glaubensbasis und Bereitschaft zu ökumenischer Achtung und ökumenischer Zusammenarbeit enthalten und eine Abgrenzung zu Gemeinden, die sich dieser Liste nicht anschließen, ermöglichen. 6



1.3. Erweiterte Möglichkeiten zur Einstellung von nicht-evangelischen Mitarbeitenden bei Projekten zur Interkulturellen Öffnung - §§ 6 und 7 Diese Änderung beruht auf einem Antrag der Kreissynode des Kirchenkreises Jülich aus dem Jahr 2011: Dieser Antrag hat den folgenden Wortlaut Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung zu prüfen, ob das „Kirchengesetz über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören“ vom 13. Januar 1999 noch den heutigen kirchlichen und diakonischen Anforderungen entspricht oder eine Erweiterung der Ausnahmegenehmigung zulässt. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob das Gesetz erforderlichen Maßnahmen der „Interkulturellen Öffnung“ in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und diakonischen Einrichtungen entgegensteht. Ggf. sind alternative Regelungen zu erarbeiten. 1.3.1. Interkulturelle Öffnung Mit dem Begriff der „Interkulturellen Öffnung“ verbindet sich eine theologische Diskussion, die darauf gerichtet ist, die Ekklesiologie der Evangelischen Kirche im Rheinland im Lichte der unvermindert regen globalen Migrationsbewegungen und der wachsenden kulturellen, ethnischen und religiösen Diversität der deutschen Gesellschaft neu zu bedenken. Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Konsequenzen aus diesen Veränderungen für Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und kirchliche Bildungsarbeit zu ziehen sind, um als „Kirche für andere“ (Bonhoeffer) wirksam bleiben zu können und einer Eingrenzung der kirchlichen Identität und des Angebots von Kirchengemeinden, Werken und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland auf Menschen deutscher Nationalität und evangelischen Glaubens und - unter diesen - auf bestimmte Milieus entgegenzuwirken. Dabei soll es nicht mehr allein darum gehen, Menschen mit anderem kulturellen und ggf. auch religiösen Hintergrund nur als Rezipienten kirchlichen und diakonischen Handelns zu sehen sondern sie in diesem Rahmen partnerschaftlich an der kirchlichen und diakonischen Arbeit und damit auch aktiv an der Dienstgemeinschaft und deren Gestaltung zu beteiligen.
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Grundlage dafür wären beispielsweise besondere Anforderungen an die Jugendarbeit in Gegenden, in denen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen leben, die zusätzlich verschiedenen Kirchen, auch Kirchen, die nicht Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen sind, angehören. Ähnliches würde für die Arbeit mit Familien und der älteren Generation gelten. Gerade wenn es darum geht, das Zusammenleben der Kulturen zu fördern, lassen sich religiöse Unterschiede nicht ausklammern. Im Interesse eines offenen Dialoges kann es dabei auch notwendig sein, beruflich Mitarbeitende zu beteiligen, die für diese kulturelle aber auch religiöse Verschiedenheit stehen. Es kann auch Fälle geben, in denen religiöse Unterschiede aus theologischen Gründen ausdrücklich gewollt sind. So kann die Beschäftigung einer jüdischen Kirchenmusikerin oder eines jüdischen Kirchenmusikers aus theologischen Gründen sogar gewollt sein, um die religiös bedingten Parallelitäten und Unterschiede herauszuarbeiten und bewusst zu leben. 1.3.2. Gegenwärtige Regelung Die gegenwärtige Fassung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes geht von einem Begriff von Dienstgemeinschaft aus, der eng mit der Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche verknüpft ist, allerdings in Ausnahmefällen – wenn keine geeigneten evangelischen Mitarbeitenden gefunden werden – die Einbeziehung von Menschen ermöglicht, die einer Kirche angehören, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen oder deren Gastmitglied ist. Das dient auch der Umsetzung des Vertrauens, das sich die Mitgliedskirchen der ACK auf ihrer Suche nach Verständigung entgegenbringen. Die Beschäftigung von Menschen, die keiner der oben bezeichneten Kirchen angehören, ist gegenwärtig nur möglich in Einrichtungen oder in Teilen davon, in denen in einem erheblichen Umfang Personen betreut werden, die keiner christlichen Kirche angehören, § 4 MitarbAusnG. Diese Vorschrift setzt in ihrer Anwendung zumeist an praktischen Erfordernissen, zum Beispiel der Beschäftigung einer türkischen Zweitkraft in einem Kindergarten, um die sprachliche Kommunikation in der Muttersprache der betreuten Kinder zu ermöglichen, an. Dadurch ist aber nur ein Teilbereich dessen erfasst, was unter „interkultureller Öffnung“ skizziert wurde. Die Möglichkeit der Einstellung des in § 4 genannten Personenkreises knüpft allein an der jeweiligen Einrichtung und deren Rezipienten an. Dass darüber hinaus an eine aktive Mitgestaltung der Dienstgemeinschaft nicht 8



primär gedacht ist, zeigt sich auch an der Einschränkung, nach der diese Mitarbeitenden über die sonstigen Einschränkungen des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz beispielsweise nicht mit der Gruppenleitung in Tageseinrichtungen für Kinder beauftragt werden dürfen, Satz 2 von § 4 MitarbAusnG. 1.3.3. Auswirkungen Die Ausdehnung des Begriffs der Dienstgemeinschaft, der der gegenwärtigen Fassung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes zugrunde liegt, über die bis jetzt bestehenden religiösen Gruppierungen – das heißt die Evangelische Kirche und in begrenzten Ausnahmefällen Mitgliedskirchen der ACK und Gastmitglieder – hinaus könnte ein – wünschenswertes, aber langfristiges – Resultat der eingangs aufgeführten theologischen Reflexion und Diskussion sein. In Überlegungen, die von Herrn Prof. Dr. Hans-Richard Reuter anschaulich gemacht worden sind1, ist dabei durchaus auch der Gedanke im Spiel, hier nach kirchlichen Tätigkeiten zu differenzieren und in verstärktem Umfang für kirchliche Tätigkeiten, die nicht im Kernbereich der Verkündigung liegen, die Möglichkeiten zu erweitern, auch nicht evangelische, darüber hinaus aber auch Menschen zu beschäftigen, die keiner ACK-Kirche oder anderen religiösen Gemeinschaften bzw. gar keiner religiösen Gemeinschaft angehören. 1.3.4. Stand der Diskussion Der aufgeführte Diskussionsprozess ist in zahlreichen kirchlichen Institutionen bereits in Gang gekommen: Es gibt dazu Publikationen aus dem Bereich der Diakonie in Hessen und Nassau, in denen sich der dortige Kirchenpräsident derartige Überlegungen teilweise zu eigen macht. Im Bereich der Diakonie Rheinland Westfalen Lippe, die sich bereits seit längerem mit dem Thema „Interkulturelle Öffnung“ beschäftigt, gibt es das Positionspapier „Interkulturelle Öffnung“ der Trägerkonferenz Migration und Flucht vom 8. November 2012, in der Anlage beigefügt. Auch die Kammer für Migration und Integration der EKD wendet sich dem Thema zu. Offizielle kirchliche Verlautbarungen zu diesem Thema finden sich allerdings bis jetzt noch nicht. Jedenfalls die Ev. Kirche im Rheinland Hans-Richard Reuter, Kirchenspezifische Anforderungen an die privatrechtliche berufliche Mitarbeit in der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie, Studie im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Entwurf der „Loyalitätsrichtlinie“, März 2005. 1
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hat sich bis jetzt noch nicht kirchenleitend bzw. über die Landessynode zu diesem Thema und damit zu einer entsprechenden theologischen Grundlegung verhalten. 1.3.5. Sachstand Daraus folgt aber zum Sachstand in Hinblick auf den Antrag des Kirchenkreises Jülich: Eine Interkulturelle Öffnung, jedenfalls wenn sie eine Erweiterung des Dienstgemeinschaftsbegriffes impliziert, hätte in der Tat Auswirkungen auch auf die Gestaltung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes. Der Grundsatz der bestehenden Gesetzesfassung, dass unabhängig von der Tätigkeit weitgehend nur evangelische Mitarbeitende beschäftigt werden können und dass wenn überhaupt Ausnahmen zuzulassen sind, diese grundsätzlich auf Mitglieder von ACK-Kirchen zu beschränken sind – anderes ist gegenwärtig nur bei ganz einfachen Tätigkeiten, § 2 Abs. 2 bzw. bei der Beschäftigung in Einrichtungen möglich, in denen in einem erheblichen Umfang Personen betreut werden, die keiner christlichen Kirche angehören, § 4, – würde sich bei einer konsequenten Umsetzung dieses erweiterten Dienstgemeinschaftsbegriffes nicht mehr aufrechterhalten lassen. Zur konsequenten Umsetzung dieser Vorstellungen würde es deshalb nicht ausreichen, die bestehenden Vorschriften nur in Teilbereichen zu ändern. Vielmehr müsste das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz in seinen Grundzügen geändert werden. Eine solch grundlegende Änderung des Mitarbeitenden-AusnahmeGesetzes würde allerdings voraussetzen, dass der oben aufgeführte Diskussionsprozess auch zu dem Ergebnis geführt hat, den Gedanken der Dienstgemeinschaft in der beschriebenen Weise auszudehnen. Denn eine grundlegende Änderung des Mitarbeitenden-AusnahmeGesetzes wäre auch in rechtlicher Hinsicht ein erheblicher Einschnitt. Das folgt in besonders Weise auch daraus, dass über das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz staatskirchenrechtliche Positionen der evangelischen – und anderer – Kirchen betroffen sind. Das muss nicht heißen, dass die Ausgestaltung dieser Bestimmung auf alle Zeit so zementiert ist, es muss aber klar sein, dass ein innerkirchlicher Paradigmenwechsel auch grundlegende Auswirkungen im Bereich des Staatskirchenrechts hätte.
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Dies würde aber umso mehr bedingen, dass vor einer Änderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes sich die Kirchen, im konkreten Falle die Ev. Kirche im Rheinland, die theologische Positionen, die mit dem Begriff „Interkulturelle Öffnung“ verbunden sind, auch kirchenleitend, idealerweise über einen Beschluss der Landessynode zu eigen machen. Eine Änderung der kirchlichen Rechtsordnung von dieser Tragweite kann nur eingebettet in einen solchen theologischen Prozess und sein Ergebnis erfolgen. Das folgt auch aus dem Grundsatz, dass das Kirchenrecht aufgrund seiner dienenden Funktion Kirche ermöglichen soll, freilich eine Kirche, die ihre Theologie auch lebt. Dabei erscheint es aber wichtig, dass eine solche Diskussion im Rheinland nicht losgelöst von dem Diskussionsstand im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland geführt werden kann. Dafür spricht im Übrigen auch, dass die daraus resultierenden arbeitsrechtlichen Konsequenzen wegen ihrer staatskirchenrechtlichen Implikationen auch Rechtsbedeutung über die Evangelische Kirche im Rheinland hinaus hätten – die arbeitsrechtliche Loyalitätsrichtlinie der EKD ist nicht zuletzt aus diesem Grund ein Versuch, eine einheitliche Regelung für die Beschäftigung nicht evangelischer Mitarbeitender über die Grenzen der Landeskirchen hinaus zu schaffen. Aus diesem Grund ist es aber geboten, zumindest auch den theologischen Diskussionsprozess im Rahmen der EKD zu fördern. Darüber hinaus bedingt schon die Themenstellung in diesem Zusammenhang den Dialog mit anderen Kirchen, besonders der römisch-katholischen. 1.3.6. Zum Umgang mit dem Antrag der Kreissynode Jülich: Die Kirchenleitung hat sich in ihrer Sitzung am 26. Oktober 2012 mit dem Antrag des Kirchenkreises Jülich befasst und dazu den folgenden Beschluss gefasst: Der Landessynode 2013 wird zum Antrag der Kreissynode Jülich betr. Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz und Kulturelle Öffnung der folgende Bericht erstattet: 1. Der bestehenden Fassung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes liegt der Gedanke der Dienstgemeinschaft zugrunde, der die berufliche Mitarbeit in der Kirche grundsätzlich an die Mitgliedschaft an der Evangelischen Kirche knüpft. So verstanden entsprechen die gegenwärtigen Regelungen des „Kirchengesetzes über die 11



ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören“ vom 13. Januar 1999 den heutigen kirchlichen und diakonischen Anforderungen. 2. Eine Erweiterung des Gedankens der Dienstgemeinschaft wäre Teil einer langfristigen Interkulturellen Öffnung der Kirche, an deren Ende die Notwendigkeit stehen könnte, dass das Mitarbeitenden-AusnahmeGesetz grundlegend zu ändern wäre. Dabei sind auch die staatskirchenrechtlichen Auswirkungen zu beachten. 3. Für die Erweiterung des Begriffs der Dienstgemeinschaft ist eine grundlegende theologische Neuorientierung notwendig, die von der Landessynode festzustellen wäre. 4. Die Kirchenleitung wird einen umfassenden theologischen Diskussionsprozess über eine Interkulturelle Öffnung anstoßen und der Landessynode 2014 darüber einen Zwischenbericht erstatten. Die Kirchenleitung wird den begonnenen Diskussionsprozess über eine Interkulturelle Öffnung der Kirche, die eine Erweiterung des Begriffs der Dienstgemeinschaft einschließen kann, in der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützen und diesen Prozess begleiten. 5. Eine Erweiterung der bestehenden Ausnahmeregelungen des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes wäre ohne eine grundlegende theologische Neuausrichtung denkbar, für befristete Maßnahmen, die der Erprobung einer Interkulturellen Öffnung dienen, § 4, sowie auf Mitglieder von Gemeinden, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (RheinlandWestfalen) angehören, § 3. 6. Die Kirchenleitung wird die Ständigen Ausschüsse und die mit der Thematik befassten Arbeitskreise mit der Frage einer Erweiterung der Ausnahmeregelungen des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes für befristete Maßnahmen, die der Erprobung einer Interkulturellen Öffnung dienen und auf Mitglieder von Gemeinden der Liste der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, befassen und der Landessynode auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Beratungen gegebenenfalls einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes vorlegen. Diesem Beschluss liegen folgende Überlegungen zugrunde: Der Antrag der Kreissynode Jülich fragt zunächst danach, ob das „Kirchengesetz über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören vom 12



13. Januar 1999 noch den heutigen kirchlichen und diakonischen Anforderungen entspricht“. Dies ist zu bejahen, wenn man den bis jetzt geltenden Begriff von Dienstgemeinschaft zugrunde legt, so versteht sich Punkt 1. des Beschlusses der KL vom 26. Oktober 2012. Würde man aufgrund der genannten theologischen Überlegungen zur „Interkulturellen Öffnung“ zu einem erweiterten Begriff von Dienstgemeinschaft kommen und diesen der Möglichkeit der beruflichen Mitarbeit in der evangelischen Kirche zugrunde legen, so würde die gegenwärtige Fassung des Mitarbeitenden-AusnahmeGesetzes dem entgegen stehen. Das Mitarbeitenden-AusnahmeGesetz wäre grundlegend zu ändern, eine Erweiterung der Ausnahmemöglichkeiten wäre dann auch nicht mehr ausreichend und würde zusätzlich erhebliche staatskirchrechtliche Fragen aufwerfen, Punkt 2. des Beschlusses der KL vom 26. Oktober 2012. Eine grundlegende Änderung des Mitarbeitenden-AusnahmeGesetzes würde aber voraussetzen, dass sich die Evangelische Kirche im Rheinland die zugrunde liegende theologische Position einer Interkulturellen Öffnung der kirchlichen Dienstgemeinschaft in der beschriebenen Weise zu eigen macht. Das ist bis jetzt nicht geschehen, Punkt 3 des Beschlusses der KL vom 26. Oktober 2012. Deshalb richtet sich der Beschluss der KL vom 26. Oktober 2012 zunächst auf die Förderung eines derartigen theologischen Diskussionsprozesses, notwendigerweise eingebettet in vergleichbare Diskussionsprozesse im Bereich der EKD, Punkt 4. des Beschlusses der KL vom 26. Oktober 2012 1.3.7. Beschluss der Kirchenleitung vom 19. April 2013 und Umsetzung Zur Umsetzung der Punkte 5. und 6. des Beschlusses der Kirchenleitung vom 26. Oktober 2010, Beschlusspunkt 1.) hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 19. April 2013 den folgenden Beschluss gefasst. 1.) In Umsetzung von Beschluss 5. der Sitzung der Kirchenleitung vom 26. Oktober 2012 wird der Entwurf zur Änderung des „Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören“ Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz vom 13. Oktober 1999 (Anlage beim Hauptprotokoll) dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (federführend), dem Ständigen Innerkirchlichen 13



Ausschuss, dem Ständigen Theologischen Ausschuss und dem Ständigen Ausschuss für Öffentliche Verantwortung und dem Ständigen Ausschuss Erziehung und Bildung sowie dem Ausschuss für Innereuropäische Ökumene und Catholica zur Stellungnahme vorgelegt. 2.) Abteilung III wird in Zusammenarbeit mit den Abteilungen I, II, IV und V gebeten, eine Steuerungsgruppe zu bilden, die den theologischen Prozess im Sinne von Nummer 4. und 5. des Beschlusses der Kirchenleitung vom 26. Oktober 2012 initiiert und koordiniert. Der Kirchenleitung ist regelmäßig Bericht zu erstatten. 3.) Die Steuerungsgruppe wird die Arbeitsergebnisse des theologischen Prozesses und der beteiligten Gremien bündeln und auf dieser Grundlage Vorschläge unterbreiten, ob und in welchem Umfang das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz grundlegend zu ändern ist. 4.) Eine Beschlussfassung wird spätestens zur Landessynode 2018 angestrebt.



Die Steuerungsgruppe nach Punkt 2. dieses Beschlusse hat mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen. Die Arbeit nimmt die Thematik der Interkulturellen Öffnung in ihrer ganzen Bandbreite auf, ist aber auch darauf gerichtet, einen Vorschlag zu unterbreiten, ob und in welchem Umfang das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz grundlegend zu ändern ist, Beschlusspunkt 3.). Dabei wird eine Beschlussfassung durch die Landessynode 2018 angestrebt, Beschlusspunkt 4.) Die hier vorgelegten Änderungen von §§ 6 und 7 MitarbAusnG dienen der Umsetzung der vorläufigen Maßnahmen zur Erprobung der neuen Strukturen, Beschlusspunkt 1.) in Verbindung mit den Beschlusspunkten 5 und 6 des Beschlusses des Kirchenleitung vom 26. Oktober 2012,. 1.3.8. Änderungen des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes für befristete Maßnahmen zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung
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Jenseits oder im Vorfeld einer möglichen grundsätzlichen theologischen Neuorientierung im oben beschrieben Sinne ist eine Erweiterung der Möglichkeiten der Beschäftigung nicht evangelischer bzw. nicht christlicher Menschen im Wege eines Projekts jedenfalls dann denkbar, wenn dies – befristet – zur Erprobung von Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung geschieht. So erweitert die Neufassung im Sinne des Antrages der Kreissynode Jülich bereits im Vorfeld und zur Begleitung der o. a. grundlegenden theologischen Diskussion den Katalog von Ausnahmetatbeständen im Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz. Vorgeschlagen wird die Schaffung eines neuen § 6 MitarbAusnG für Maßnahmen, die der Erprobung einer Interkulturellen Öffnung dienen. Die Beschränkung auf befristete Maßnahmen, die sich aus dem neuen Absatz 3 von § 7 ergibt, ist erforderlich, um dem Ergebnis des oben aufgeführten grundlegenden theologischen Prozesses nicht vorzugreifen. Entsprechend kann es auch nur um Arbeitsverhältnisse gehen, die wirksam nach den Vorschriften des Teilzeit- und Befristungsgesetzes befristet sind. 1.3.9. Erläuterung der einzelnen Vorschriften Zu § 6 § 6 soll wie folgt gefasst werden: §6 Erprobungsmaßnahmen zur Interkulturellen Öffnung (1) In Projekten zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung können abweichend von den §§ 2 und 3 auch Bewerberinnen und Bewerber befristet für die Dauer der Maßnahme eingestellt werden, die die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 nicht erfüllen, wenn ihre Mitarbeit aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zur Durchführung des Projektes unentbehrlich ist und ein Gesamtkonzept vorliegt, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet. Sie können nicht mit Leitungsaufgaben beauftragt werden. (2) § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. (3) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 15



Abweichung von § 2 Abs. 1 MitarbAusnG § 2 Abs. 1 in der bestehenden Fassung besagt, dass nicht evangelische Mitarbeitende nur eingestellt werden können, wenn keine geeigneten evangelischen Bewerberinnen und Bewerber gefunden werden können und die Einstellung zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist. Davon soll im Rahmen von zeitlich befristeten Maßnahmen zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung abgewichen werden können. Dabei ist zunächst an die Fälle gedacht, in denen der Regelung in § 3 Abs. 1 folgend grundsätzlich Mitarbeitende eingestellt werden, die einer ACK-Kirche angehören. Es werden in der Regel Mitarbeitende sein, die der katholischen oder einer Freikirche angehören, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ist. Über das Erfordernis eines Gesamtkonzeptes ist aber auch in diesen Fällen zu gewährleisten, dass die Tätigkeit der Erfüllung des Verkündigungsauftrages nach evangelischem Verständnis dient. Der Gedanke der Interkulturellen Öffnung kann dabei ein wesentliches Element gerade dieses evangelischen Verständnisses sein. Darüber muss sich der kirchliche Arbeitgeber jedoch bei der Einstellung einer oder eines nicht evangelischen Mitarbeitenden ausdrücklich Rechenschaft auch in theologischer Hinsicht ablegen. Abweichung von § 2 Abs. 3 MitarbAusnG Nach § 2 Abs. 3 MitarbAusnG kann die Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht der evangelischen Kirche angehören, nicht für den Dienst der Verkündigung und Seelsorge, in der Leitung kirchlicher Einrichtungen sowie im Dienst der Aus-, Fortund Weiterbildung geschehen, S. 1. Ausnahmen hiervon sind nur in besonders begründeten Einzelfällen möglich, S. 3. Bereits die oben aufgeführte Schilderung von Anwendungsfällen macht deutlich, dass sich der Anwendungsbereich von Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung auch auf diese Tätigkeitsfelder bezieht, beispielsweise im Bereich der Jugend- oder Altenarbeit. Das legt aber auch für diese Tätigkeiten eine Öffnung nahe. In diesen Fällen wird aber bei einer Beschäftigung einer nicht evangelischen Mitarbeiterin beziehungsweise eines nicht evangelischen Mitarbeiters die Einbettung des Anliegens der Interkulturellen Öffnung in ein theologisches Gesamtkonzept, das den Verkündigungsauftrag der 16



Kirche gewährleistet, eine besondere Rolle spielen. Der Anstellungsträger muss sich in diesen Fällen auch darüber Rechenschaft ablegen, dass hier nicht evangelische Mitarbeitende in Kernbereichen kirchlicher Arbeit beschäftigt werden und geeignete Maßnahmen treffen, dass die Tätigkeit als evangelische Arbeit erkennbar bleibt. Das kann beispielsweise durch die Anleitung durch eine evangelische Mitarbeiterin oder einen evangelischen Mitarbeiter geschehen. Konsequent auch aus diesen Gründen sind von dieser Öffnung Dienste in der Leitung kirchlicher Einrichtungen nicht umfasst, Satz 2 von § 6 Abs. 1 in der Neufassung. In diesen Bereichen soll es deshalb auch für Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung bei der allgemeinen sehr eng gefassten Ausnahmeklausel gemäß § 2 Abs. 3 Satz. 3 bleiben. Abweichung von § 3 Abs. 1 MitarbAusnG § 3 MitarbAusnG besagt, dass wenn nicht evangelische Mitarbeitende eingestellt werden, diese bis auf eng umgrenzte Ausnahmefälle einer Kirche angehören müssen, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört bzw. deren Gastmitglied ist. (Tritt diese Gesetzesnovelle im Übrigen in Kraft wird dies auch für Mitglieder von Kirchen gelten, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (RheinlandWestfalen) angehören.) Bei Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung wird man es jedoch sehr häufig mit Menschen zu tun haben, die keiner ACK-Kirche, möglicherweise auch einer anderen, nicht christlichen Religionsgemeinschaft angehören. Maßnahmen der Interkulturellen Öffnung blieben deshalb unvollständig, wollte man hier die Mitarbeit von Menschen ausschließen, die keiner ACK-Kirche angehören. Entsprechend sollen auch hier für die Projekte zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung die Ausnahmemöglichkeiten erweitert werden. Auf der anderen Seite ist in diesen Fällen die Besonderheit, das Vertrauen, dass sich die Mitgliedskirchen der ACK auf ihrer Suche nach Verständigung entgegenbringen, jedenfalls nicht in der gleichen Weise gegeben. Bei der Beschäftigung von Menschen, die keiner ACK-Kirche angehören, werden deshalb die Kriterien für die hier vorgeschlagene Fassung von § 6 eine besondere Rolle spielen. Hier werden sich im Ergebnis strengere Anforderungen an ein Gesamtkonzept ergeben, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet und hier wird 17



die Frage, ob die Beschäftigung von nicht-evangelischen Menschen zur Durchführung des Projektes unentbehrlich ist, auch in diesem Lichte zu stellen sein. Das gilt besonders dann, wenn es um Tätigkeiten in den von § 2 Abs. 3 MitarbAusnG bezeichneten kirchlichen Kernbereichen geht – auch in der Jugendarbeit bliebe eine Interkulturelle Öffnung an bestimmten Orten und in bestimmten Milieus unvollständig und letztlich wirkungslos, wollte man hier Menschen, die keiner ACK-Kirche angehören, generell ausschließen -. Wegen der besonderen Nähe zur theologischen Grundlage ist es deshalb in besonderer Weise erforderlich, dass die Tätigkeit dann von evangelischen Mitarbeitenden eng flankiert und angeleitet wird. Zu § 7: Nach § 7 Abs. 2 soll folgender Absatz 3 eingefügt werden: (3) „§ 6 dient der Erprobung und tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft. Innerhalb des Geltungszeitraumes abgeschlossene Beschäftigungs-verhältnisse können mit Wirkung bis zum 31. Dezember 2018 gelten.“ Der neu einzuführende Abs. 3 von § 7 verdeutlicht, dass die in § 6 vorgenommenen Öffnungen einen Vorgriff auf eine mögliche generelle Veränderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz auf der Grundlage des in den übrigen Beschlusspunkten bezeichneten Prozesses darstellen. Da dem Ergebnis dieses Prozesses aber nicht vorgegriffen werden soll, wird in Satz 1 herausgestellt, dass es hier nur um Maßnahmen zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung gehen kann. Entsprechend ist die Regelung auf vier Jahre so befristet, dass sie sich nur auf Beschäftigungsverhältnisse beziehen kann, die vor dem 1. Januar 2018 beginnen. Mit Satz 2 wird klargestellt, dass sich die Regelung nur auf Beschäftigungsverhältnisse beziehen kann, die bis zum 31. Dezember 2018 enden. Daraus folgt auch, dass dies nur Beschäftigungsverhältnisse sein können, die wirksam nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz befristet sind. Durch diese Einschränkungen wird gewährleistet, dass im Rahmen der von § 6 lediglich erfassten Erprobungsmaßnahmen über unbefristete Arbeitsverhältnisse keine irreversiblen Tatsachen geschaffen werden. Sollte aufgrund einer Beschlussfassung der Landessynode 2018 das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz grundlegend und dann unbefristet im Sinne der vorläufigen Öffnungen geändert werden, wäre im
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Hinblick auf dann noch bestehende befristete Arbeitsverhältnisse die Möglichkeit einer Entfristung gegeben. 2. Voten der beteiligten Ständigen Ausschüsse Die Protokollbuchauszüge folgender Ausschüsse sind der Anlage 3 zu entnehmen: 3.1 Ständiger Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen vom 27.05.2013, 3.2 Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss vom 16.05.2013 , 3.3 Ständiger Theologischer Ausschuss vom 27.05.2013, 3.4 Ständiger Ausschuss für öffentliche Verantwortung vom 27.05.2013 3.5 Ständiger Ausschuss für Erziehung und Bildung vom 04.07.2013 3. Anlagen Anlage 1 Kriterien für die Aufnahme in den Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) Anlage 2 Darstellung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes mit den sich aus dem Gesetzentwurf ergebenden Änderungen Anlage 3 Protokollbuchauszüge aus den Sitzungen der beteiligten Ausschüsse 3.1 Ständiger Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen vom 27.05.2013 3.2 Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss vom 16.05.2013 3.3 Ständiger Theologischer Ausschuss vom 27.05.2013 3.4 Ständiger Ausschuss für öffentliche Verantwortung vom 27.05.2013 3.5 Ständiger Ausschuss für Erziehung und Bildung vom 04.07.2013 Anlage 4 Positionspapier „Interkulturelle Öffnung“ der Diakonie RheinlandWestfalen-Lippe
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Vorschlag der Kirchenleitung: Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend - , den Theologischen Ausschuss (I), den Ausschuss für Öffentliche Verantwortung (III), den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V)



C Finanzielle Auswirkungen Die vorgeschlagenen Änderungen haben keine Auswirkungen in finanzieller Hinsicht.
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Anlage 1 Kriterien für die Aufnahme in den Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen):



1. Die Gemeinde bekennt sich zu folgender Glaubensbasis: Wir zählen uns zur Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 2. Die Gemeinde versteht sich zusammen mit anderen deutsch- und fremdsprachigen Gemeinden als Teil des Leibes Christi in Deutschland. Sie verpflichtet sich zur ökumenischen Zusammenarbeit mit deutsch- und fremdsprachigen Kirchen. Auf der biblischen Basis, „Das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe.“ (Joh. 15,12), verpflichtet sich die Gemeinde zur Solidarität. Sie will alles tun, um Spaltungen zu vermeiden und Einheit zu fördern, „damit alle eins seien“ (Joh. 17,21). 3. Die Gemeinde ist organisatorisch stabil. Sie hat sich als eingetragener Verein (e.V.) konstituiert. Ist dies nicht der Fall, so muss die Gemeinde seit mindestens drei Jahren bestehen und eine feste Organisationsstruktur haben. Mindestens eine Leitungsperson muss Deutsch sprechen. 4. Wenn die Gemeinde einen eigenen Pastor /eine eigene Pastorin hat, so muss er / sie grundsätzlich bereit sein, an Fortbildungsveranstaltungen der evangelischen Landeskirchen in Deutschland teilzunehmen. Solche Fortbildungsveranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit Vertretern/innen fremdsprachiger Gemeinden geplant und durchgeführt. Sie sollen die Pastoren/innen fremdsprachiger Gemeinden mit der Situation von Kirche, Gesellschaft und Theologie in Deutschland bekannt machen. Sie sollen die Begegnung von fremd- und deutschsprachigen Christinnen und Christen und das Lernen beider Seiten voneinander ermöglichen.
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5. Die Gemeinde legt zwei schriftliche Empfehlungsbriefe vor. Einer sollte möglichst von der deutschen Gastgebergemeinde stammen, der zweite von einem Netzwerk oder Rat fremdsprachiger Gemeinden oder einer anderen Gemeinde am Ort, die die Kriterien für die Liste erfüllt. Kann im Ausnahmefall die Gemeinde solche Empfehlungsbriefe nicht vorlegen, müssen Vertreter/innen der Gemeinde ein Gespräch mit Vertreter/innen des Komitees führen. Danach entscheidet das Komitee über die Aufnahme in die Liste. Die Empfehlung kann kurz sein und soll nur betätigen, dass die empfohlene Gemeinde die Kriterien erfüllt. Darum ist es sinnvoll, der empfehlenden Gemeinde den Kriterienkatalog vorzulegen.
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Anlage 2 Darstellung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes mit den sich aus dem Gesetzentwurf ergebenden Änderungen (Streichungen sind entsprechend kenntlich gemacht, neue Tete durch Unterstreichungen)



Kirchengesetz über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz – MitarbAusnG) Vom 13. Januar 1999 (KABl. S. 66)



geändert durch Kirchengesetze vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112), 13. Januar 2005 (KABl. S. 105) und 15. Januar 2009 (KABl. S. 92)



Aufgrund von Artikel 90 Absatz 2 der Kirchenordnung hat die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland das folgende Kirchengesetz beschlossen:



§1 Grundsätzliche Bestimmungen ( 1 ) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht der evangelischen Kirche angehören, können nur nach Maßgabe dieses Gesetzes eingestellt werden. ( 2 ) Beschlüsse über die Einstellung bedürfen der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes, bei Kirchenkreisen sowie bei Zusammenschlüssen und Verbänden nach dem Verbandsgesetz, an denen mindestens ein Kirchenkreis beteiligt ist, der Genehmigung der Kirchenleitung. Die Genehmigung kann mit Auflagen und Einschränkungen versehen werden. ( 3 ) Die Bestimmungen des Kirchenbeamtenrechts bleiben unberührt. 23



( 4 ) Die Kirchenmitgliedschaft richtet sich nach den Bestimmungen des Kirchenmitgliedschaftsrechtes. Sie kann auch zu einer evangelischen Kirche im Ausland bestehen. §2 Sachliche Voraussetzungen ( 1 ) Die Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht der evangelischen Kirche angehören, ist ausnahmsweise möglich, wenn keine geeigneten evangelischen Bewerberinnen oder Bewerber gefunden werden können und die Einstellung zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist. ( 2 ) Die Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern ist auch ohne die Voraussetzung des Absatzes 1 möglich a)



für die Dauer einer staatlich geregelten Ausbildung,



b)



für Tätigkeiten der Entgeltgruppen 1, 1 a, 1 b und 2 BAT-KF,



c)



in Einrichtungen, die gemeinsam mit anderen christlichen Kirchen betrieben werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber einer der beteiligten Kirchen angehört.



( 3 ) Die Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht der evangelischen Kirche angehören, ist nicht möglich für den Dienst der Verkündigung und Seelsorge, in der Leitung kirchlicher Einrichtungen sowie im Dienst der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dies gilt auch für die Beauftragung mit solchen Aufgaben nach der Einstellung. Ausnahmen hiervon sind nur in besonders begründeten Einzelfällen möglich. . §3 Persönliche Voraussetzungen ( 1 ) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht der evangelischen Kirche angehören, können nur dann eingestellt werden, wenn sie Mitglied einer Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angehört oder deren Gastmitglied ist oder die dem Internationalen KirchenKonvent (Rheinland-Westfalen) angehören. § 4 bleibt unberührt. ( 2 ) Vor der Einstellung ist zu klären, dass die Bewerberin oder der Bewerber dem im Arbeitsvertrag und der Dienstanweisung festgehaltenen 24



Auftrag zustimmt und in der Wahrnehmung des Dienstes dem Gesamtauftrag der evangelischen Kirche nicht zuwiderhandeln wird. Hierüber ist eine schriftliche Erklärung abzugeben. §4 Ausnahmen in besonderen Fällen ( 1 ) In einer Einrichtung oder Teilen davon, in denen in einem erheblichem Umfang Personen betreut werden, die keiner christlichen Kirche angehören, können abweichend von den §§ 2 und 3 auch Bewerberinnen oder Bewerber eingestellt werden, die die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 nicht erfüllen, wenn ein Gesamtkonzept vorliegt, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet. Sie können nicht mit Leitungsaufgaben einschließlich der Gruppenleitung in Tageseinrichtungen für Kinder beauftragt werden. ( 2 ) § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. ( 3 ) Die Einstellung von Bewerberinnen oder Bewerbern, die aus der evangelischen Kirche oder einer anderen christlichen Kirche ausgetreten sind, ist nicht möglich. §5 Weitere Ausnahmen Die ausnahmsweise Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 nicht erfüllen, ist auch möglich bei Arbeitsverhältnissen, die überwiegend der Heilung, Wiedereingewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation oder Erziehung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters dienen sowie in den Fällen von § 2 Abs. 2 Buchstaben a und b. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt.



§6 Erprobungsmaßnahmen zur Interkulturellen Öffnung (1) In Projekten zur Interkulturellen Öffnung können abweichend von den §§ 2 und 3 auch Bewerberinnen und Bewerber befristet für die Dauer der 25



Maßnahme eingestellt werden, die die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 nicht erfüllen, wenn ihre Mitarbeit aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zur Durchführung des Projektes unentbehrlich ist und ein Gesamtkonzept vorliegt, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet. Sie können nicht mit Leitungsaufgaben beauftragt werden. (2) § 3 Abs. 2 bleibt unberührt. (3) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend.



§6 Inkrafttreten §7 Inkrafttreten



( 1 ) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. ( 2 ) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über Ausnahmen von dem Erfordernis der Zugehörigkeit zur Kirche bei der Einstellung von Mitarbeitern vom 16. Januar 1976 (KABl. S. 21) außer Kraft. „(3) § 6 dient der Erprobung und tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft. Innerhalb des Geltungszeitraumes abgeschlossene Beschäftigungsverhältnisse können mit Wirkung bis zum 31. Dezember 2018 gelten.“



26



Anlage 3.1 Ständiger Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (federführend) Auszug aus der noch nicht genehmigten Niederschrift über die Sitzung am 27.05.2013 _____________________________________________________ 2. Änderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes Herr Dr. Klostermann berichtet, dass die Landessynode 2013 – ausgehend von einem kreissynodalen Antrag, den die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 26. Oktober 2012 an die Landessynode weitergeleitet hatte - den Beschluss gefasst hat, den Begriff der „Interkulturellen Öffnung“ aufgrund von steigenden Migrationsbewegungen und der ethnischen und religiösen Unterschiede zur deutschen Gesellschaft neu zu bedenken. Die gegenwärtige Fassung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes geht von einer Dienstgemeinschaft aus, die eng mit der Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche verknüpft ist. In Ausnahmefällen können auch Menschen eingestellt werden, die einer Kirche angehören, welche Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ist. Im Vorfeld und zur Begleitung der grundlegenden theologischen Diskussion sollen Maßnahmen geschaffen werden, die der Erprobung der Interkulturellen Öffnung dienen. Herr Dr. Klostermann erläutert die geplanten Änderungen des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes (MitarbAusnG). Im Rahmen von zeitlich befristeten Maßnahmen zur Erprobung der Interkulturellen Öffnung soll von dem jetzigen Grundsatz abgewichen werden. Zunächst ist an die Fälle gedacht, in denen grundsätzlich Mitarbeitende eingestellt werden, die einer ACK-Kirche angehören (i.d.R.: Mitglieder der katholischen Kirche oder einer Freikirche). Notwendig ist das Vorliegen eines Gesamtkonzeptes, welches gewährleistet, dass die Tätigkeit der Erfüllung des Verkündigungsauftrages nach evangelischem Verständnis dient. Nach diesem Verständnis können diese Mitarbeitenden nicht mit der Leitung kirchlicher Einrichtungen beauftragt werden. Herr Schaefer erläutert die Änderung von § 3 MitarbAusnG. Unabhängig von den o.g. Überlegungen soll die gegenwärtige ACK-Klausel auf Mitglieder von Gemeinden, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (RheinlandWestfalen) angehören, erweitert werden. In diesem Konvent sind Gemeinden anderer Sprache und Herkunft zusammengeschlossen.
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Der Ständige Ausschuss diskutiert intensiv die geplanten Änderungen im Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz. Er begrüßt die Veränderungen, weil zum einen durch Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung im Dialog mit Menschen, die anders glauben, Erfahrungen gesammelt werden können. Zum anderen dient der Dialog auch zu einer inneren Vergewisserung. Auf Nachfrage, wer die Prüfung, ob es sich um ein Projekt im Rahmen der Interkulturellen Öffnung handelt, vornimmt, entgegnet Herr Dr. Klostermann, dass das Landeskirchenamt die Prüfung vornehmen wird. Er weist darauf hin, dass mit den Unterlagen zum Projekt auch ein Gesamtkonzept eingereicht werden muss, welches den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet. Der Ständige Ausschuss hält es für notwendig, die Gemeindeglieder frühzeitig an der Diskussion zur Interkulturellen Öffnung zu beteiligen. Herr Dr. Klostermann informiert, dass keine Gemeinde gezwungen wird, den Weg der Interkulturellen Öffnung zu gehen. Es liegt in der Entscheidung des Presbyteriums, ob zeitlich befristete Projekte im Rahmen der Interkulturellen Öffnung durchgeführt werden sollen. Die Gefahr einer Polarisierung unter Gemeinden, die sich mit Projekten im Rahmen der Interkulturellen Öffnung beteiligen, und Gemeinden, die ihr evangelisches Profil beibehalten wollen, wird eher als gering angesehen. Der Ständige Ausschuss unterstützt die Regelung, dass Bewerberinnen und Bewerber, die aus der evangelischen oder einer anderen christlichen Kirche ausgetreten sind, nicht eingestellt werden können (§ 6 Abs. 3). Die Vorsitzende bittet den Ständigen Ausschuss um ein Votum, ob Erprobungsmaßnahmen zur Interkulturellen Öffnung durchgeführt werden sollen. Der Ständige Ausschuss befürwortet bei 9 Ja-Stimmen und 7 NeinStimmen (keine Enthaltung) die Durchführung von Erprobungsmaßnahmen zur Interkulturellen Öffnung. Es wird ein Änderungsantrag zu § 6 Abs. 1 gestellt. In § 6 Abs. 1 soll das Wort „unentbehrlich“ durch das Wort „notwendig“ ersetzt werden. Die Vorsitzende lässt über den Änderungsantrag abstimmen. Der Änderungsantrag wird mit Mehrheit bei 3 Ja-Stimmen abgelehnt. Die Vorsitzende lässt einzeln die Änderungen des MitarbeitendenAusnahme-Gesetzes abstimmen: zu § 3: mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen zu § 6: 10 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, keine Enthaltung zu § 7: mit Mehrheit bei 3 Nein-Stimmen und einer Enthaltung Die Vorsitzende stellt den Entwurf zur Änderung des MitarbeitendenAusnahme-Gesetzes insgesamt zur Abstimmung.
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Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt dem Entwurf zur Änderung des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz), zu. (11 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, keine Enthaltung)
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Anlage 3.2 Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss Auszug aus der noch nicht genehmigten Niederschrift der Sitzung vom 16.05.2013 TOP 5 Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz Herr Dr. Klostermann und Herr Landespfarrer Schäfer erläutern die Vorlage zur Änderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes. Der Antrag kombiniert den politischen und den juristischen Teil, um Möglichkeiten zur befristeten Erprobung einer interkulturellen Öffnung zu finden bzw. zu fördern. Spätestens die Landessynode 2018 soll grundsätzliche Beschlüsse fassen. Entsprechend sind die ermöglichten Maßnahmen zu befristen bzw. spätestens 2018 zu beenden. Die Diskussion bezieht sich insbesondere: • auf die grundsätzliche Frage nach der Definition des Begriffes Dienstgemeinschaft, • die befristete Erprobung einer interkulturellen Öffnung. Der Begriff Dienstgemeinschaft ist bisher richterlich definiert und nicht an der Konfession festzumachen. Der Ausschuss regt an, den Begriff Dienstgemeinschaft inhaltlich – auch theologisch – zu konkretisieren. Dienstgemeinschaft beinhaltet eine Identifikation mit dem Arbeitgeber, der Fokus liegt nicht ausschließlich auf der Konfession. Die große interkulturelle Vielfalt und die christlichen Werte einer Dienstgemeinschaft wären in den Blick zu nehmen. Die Interkulturelle Öffnung bietet auch die Chance, protestantisches Erbe zu lehren. Der Wunsch nach einer Interkulturellen Öffnung ist vorhanden, eine breite Diskussion ist erforderlich und wird begrüßt. Der Innerkirchliche Ausschuss begrüßt die Möglichkeit der Interkulturellen Öffnung für befristete Projekte, die Befristung der Arbeitsverhältnisse wird in Frage gestellt.
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Beschluss 4 Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss begrüßt im Grundsatz die Initiative zur Erprobung einer Interkulturellen Öffnung durch die Änderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes. Für die weitere Diskussion wird angeregt, den Begriff Dienstgemeinschaft inhaltlich – auch theologisch - zu definieren. Er begrüßt die befristete Öffnung der Projekte bis 2017, bittet aber um Prüfung, ob auf eine Befristung der Arbeitsverhältnisse verzichtet werden kann. Unter Berücksichtigung der o.g. genannten Aspekte stimmt der Ausschuss der Erweiterung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes durch den neuen § 6 zu. (bei einer Enthaltung so beschlossen)
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Anlage 3.3 Ständiger Theologischer Ausschuss Auszug aus der noch nicht genehmigten Niederschrift über die Sitzung am 27.05.2013 __________________________________________________________________



TOP 5 Mitberatung zum Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz Frau Dr. Werner begrüßt Herrn Dr. Klostermann und Herrn Nikodemus. Sie erläutern den Entwurf des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz - MitarbAusnG). Die Erprobung der Interkulturellen Öffnung soll in Projekten erfolgen. Bewerberinnen und Bewerber sollen befristet für die Dauer der Maßnahme eingestellt werden, wenn ihre Mitarbeit aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse zur Durchführung des Projektes unentbehrlich ist und ein Gesamtkonzept vorliegt, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet. Die Erprobung ist bis zum 31.12.2017 befristet. Eine Steuerungsgruppe wird den Prozess begleiten. Es wird zu prüfen sein, wie sich Kirche unter den geänderten Bedingungen von Migration selber versteht, wenn z.B. ein Mitarbeitender im Bereich der Jugend oder Altenarbeit eingestellt wird. Dabei wird die Einbettung des Anliegens der Interkulturellen Öffnung in ein theologisches Gesamtkonzept, das den Verkündigungsauftrag der Kirche gewährleistet, wichtig. Der Anstellungsträger muss geeignete Maßnahmen treffen, dass die Tätigkeit als evangelische Arbeit erkennbar bleibt. Der Ständige Theologische Ausschuss begrüßt die Idee und die Erprobungsphase und bekundet sein Interesse, an diesem Thema inhaltlich mitzuarbeiten. einstimmig
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Anlage 3.4 Ständiger Ausschuss für öffentliche Verantwortung



Protokollauszug aus dem ungenehmigten Protokoll der Sitzung des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwortung vom 27.05.2013 __________________________________________________________________



TOP 4.4 – Änderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes (mitberatend) (Gast: Herr Dr. Klostermann und Herr Schaefer) (vorgezogen) Der Vorsitzende begrüßt Herrn Dr. Klostermann und Herrn Schaefer, die in die Vorlage einführen. Was bedeutet es, missionarisch Volkskirche zu sein, evangelisch zu sein, und gleichzeitig Integration und Anstellung andersgläubiger Menschen zu ermöglichen? Es sei an der Zeit, das Gesetz anzupassen an die gesellschaftliche Wirklichkeit, gerade auch in Ballungsräumen. Im Gesamtkonzept müsse der Verkündigungsauftrag der EKiR gewährleistet bleiben. Es schließt sich eine Diskussion an. - Aus der Praxis heraus wird dieser Schritt der Öffnung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes ausdrücklich begrüßt, weil es rechtlich das abbilde, was tatsächlich schon gelebt werde. - Dass für den Bereich der Dienstgemeinschaft eine „Probephase“ angedacht wird, wird begrüßt, gerade auch, weil damit die Überlegungen zu einer grundlegenden Öffnung des Begriffes der Dienstgemeinschaft eingeschlossen seien. (S. 6) - Es geht auch um die Klärung: was ist evangelisches Profil? Wichtig sei hier auch der Kontext, in dem dieses Thema diskutiert werde. - Was heißt interkulturelle Öffnung bis in den Begriff der Dienstgemeinschaft hinein? - Wie stellt man sicher, dass die Agierenden in ihrer Praxis das Evangelische weitergeben? Es ist wichtig, von Beginn an diese Fragestellung theologisch zu begleiten. - Dienstgemeinschaft sei ein Begriff aus der Zeit des Nationalsozialismus. Es wird angeregt, den Begriff im Zuge der Öffnung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes zu überdenken, und ihn nicht weiter zu verwenden. 33



-



Wie können Hilfslinien in den Prozess eingewoben werden, die eine Vernetzung zwischen Konzeption und Realität gewährleisten?



Der Vorsitzende dankt Herrn Dr. Klostermann und Herrn Schaeffer für die Einführung und dem AÖV für die angeregte Diskussion.
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Anlage 3.5 Ständiger Ausschuss Erziehung und Bildung



Auszug aus der noch nicht genehmigten Niederschrift über die Sitzung am 04.07.2013



TOP 9 Änderung des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes Dr. Klostermann erläutert den Text der Sitzungsvorlage, welcher der Kirchenleitung am 18./19.04.2013 vorgelegen hat und dem AEB bereits zugeleitet wurde. Durch insbesondere in den letzten Jahren zu beobachtende Wanderungsbewegungen sei nunmehr eine interkulturelle Öffnung für Beschäftigungsverhältnisse (z.B. in Kitas, Krankenhäusern, offener Jugendarbeit) zu überlegen. Kirchenrecht sei dienendes Recht. Die Kirche müsse sich deshalb entsprechend öffnen. Es solle ein Diskurs im EKD-Kontext geführt werden. Spätestens 2018 werde der LS zu berichten sein. Es sei eine Erprobungsphase bis 2017 geplant. Die Diskussion, an der sich Sandbrink, Achenbach, Franke, Hannappel, Schneider und Dr. Bach beteiligen, läuft – mit Dank an Herrn Dr. Klostermann - darauf hinaus, dass der Erprobungsphase zugestimmt werden kann, wenn anschließend Rückmeldungen genutzt werden können. Es solle eine Reflexions- und Erfahrensschleife eingebaut werden. Im Übrigen sei die Formulierung gut und treffe den Kern des nationalen Qualifikationsrahmens und des europäischen Qualifikationsrahmens. Der AEB fasst folgenden Beschluss Nr. 10/2013: Der AEB stimmt dem Entwurf zur Änderung des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der evangelischen Kirche angehören (Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz – MitarbAusnG) zu. Er legt Wert auf die Erprobungsphase und bekundet sein Interesse, an den Rückmeldungen diesbezüglicher Erfahrungen aus dem Bildungsbereich mitzuwirken.
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Anlage 4 1 Positionspapier „Interkulturelle Öffnung“ der Diakonie Rheinland–Westfalen-Lippe Eine Handreichung der Trägerkonferenz Migration und Flucht vom 8. November 2012 Inhalt 1. Einleitung 2.



Gesellschaftspolitische Begründung der Interkulturellen Öffnung diakonischerTräger in Rheinland-Westfalen-Lippe 2.1 Diversity 2.2 Interkulturelle Öffnung 2.3 Interkulturelle Orientierung und Interkulturelle Kompetenz 2.4 Von der Integration zur Inklusion 2.5 Sozial differenzierter Kulturbegriff 2.6 Rassismus 2.7 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)



3.



Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Diakonie 3.1 Kunden- und Beschäftigungsgruppen 3.2 Arbeitsmarkt 3.3 Refinanzierung



4.



Theologische Begründung



5.



Spannungsfeld Interkulturelle Öffnung bei kirchlichen und diakonischen Trägern



6.



Grundsätze und Gestaltung der Organisationsentwicklung für die Interkulturelle Öffnung diakonischer Träger
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6.1 Sechs Grundsätze 6.2 Gestaltung der Organisationsentwicklung 7.



Literatur- und Quellenverzeichnis



8.



Hinweise auf Dokumentationen und Arbeitsmaterialien von Interkulturellen Öffnungsprozessen der Diakonie



9.



Beratung für Prozesse der Interkulturellen Öffnung



10.



Mitglieder der Steuerungsgruppe, Mitwirkende und Autorinnen/Autoren dieses Positionspapiers



1. Einleitung Seit Jahrzehnten leistet Diakonie Integrationsarbeit und verfügt darin über ausgeprägte Erfahrungen. Mit ihrem sozialanwaltschaftlichen Ansatz ermöglicht sie die Teilhabe sowie den Abbau von strukturellen Zugangshemmnissen für die Verwirklichung des Einzelnen und setzt sich für einen verantwortungs- und respektvollen Umgang miteinander in der pluralen, globalen Gesellschaft ein1.Interkulturelle Öffnung diakonischer Dienste und Einrichtungen entspricht dem diakonischen Auftrag, der keine kulturellen oder religiösen Einschränkungen kennt, sondern universal angelegt ist.2Auch im Rahmen des Nationalen Integrationsplanes der Bundesregierung hat die Diakonie die Interkulturelle Öffnung, wie andere Träger der Freien Wohlfahrtspflege in 2005 und im Rahmen des nationalen Aktionsplans 2011, zu ihrer Selbstverpflichtung gemacht. Die interkulturelle Ausrichtung der diakonisch-kirchlichen Träger ist zurzeit sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt positive Beispiele von Trägern, welche aktiv interkulturelle Öffnungsprozesse gestalten, die als Vorbilder dienen können. Gleichzeitig gibt es aber auch Träger, die sich kaum mit der Thematik befassen bzw. noch nicht auf den Weg gemacht haben oder der Interkulturellen Öffnung skeptisch gegenüber stehen. Um den Prozess der Interkulturellen Öffnung zielgerichtet voranzutreiben, wurde mit dem Workshop „Interkulturelle Herausforderung für die Organisationsentwicklung“ im Juni 2011 ein gesteuerter verbandsinterner Prozess der Interkulturellen Öffnung der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) in Gang gesetzt3. Eine Steuerungsgruppe (s. S. 25) wurde mit dem Auftrag gebildet, ein Positionspapier zu erarbeiten. Das vorliegende Papier richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, an weitere Führungsund Leitungskräfte, Teamleitungen und alle Mitarbeitenden der Mitgliedseinrichtungen in Kirche und Diakonie sowie ehrenamtlich Tätige und Interessierte. Diese Vorlage möchte dazu motivieren, Prozesse der 37



Interkulturellen Öffnung vor Ort und auf allen Ebenen der Träger anzustoßen bzw. zu überprüfen und diese weiterzuentwickeln. Das Papier versteht Interkulturelle Öffnung als Management- und Querschnittsaufgabe und ist daher keine „Sonderaufgabe“ von Migrationsdiensten oder Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund. In Bezug auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wird in diesem Papier überwiegend die politikoffizielle Begrifflichkeit „Menschen mit Migrationshintergrund“ 4 verwendet. Dabei sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Menschen ohne rechtmäßigen Aufenthalt aus unserer Sicht mit eingeschlossen. 1 Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2007: Diakonie Texte, Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft, Mitten im Leben, Stuttgart 2 Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2008: Diakonie Texte, Handreichung, 13, Interkulturelle Öffnung in Arbeitsfeldern der Diakonie. Stuttgart, S. 3 3 Im Auftrag der Trägerversammlung Migration und Flucht der Diakonie RWL 4 „Zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen alle, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugezogen sind, alle in Deutschland geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit Geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Der Migrationsstatus einer Person wird somit sowohl aus ihren persönlichen Merkmalen zu Zuzug, Einbürgerung und Staatsangehörigkeit wie auch aus den entsprechenden Merkmalen der Eltern abgeleitet.“ Quelle: Statistisches Bundesamt



2. Gesellschaftspolitische Begründung der Interkulturellen Öffnung diakonischer Träger in Rheinland-Westfalen-Lippe Deutschland ist de facto ein Einwanderungsland.5 Die bundesdeutsche Gesellschaft wird unumkehrbar geprägt durch Zuwanderung – sie wird „weniger, älter und vielfältiger“ – aber auch sozial ungleicher, da sich die soziale, gesundheitliche und schulische Versorgung noch längst nicht auf die Vielfalt ihrer Zielgruppen ausgerichtet hat. 6 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände hat auf der Basis des 2007 verabschiedeten Nationalen Integrationsplans – zu allen Handlungsfeldern diverse Selbstverpflichtungen verabschiedet. Zu diesen Selbstverpflichtungen klaffen Anspruch und Wirklichkeit auch in Diensten, Angeboten und Einrichtungen von Kirche und Diakonie noch weit auseinander und machen weitere Bemühungen unumgänglich.7 Einwanderung, Migration, Globalisierung – die Frage danach, „woher“ ein Mensch kommt, verliert zunehmend ihre Bedeutung, denn „Trennlinien“ und „Grenzen“ gibt es nicht mehr. Dennoch sorgen Ausgrenzungserfahrungen dafür, dass Minderheitenangehörige immer wieder spüren, nicht dazu zu gehören – sie erfahren in der Mehrheitsgesellschaft Exklusion statt Inklusion. Mehmet ist in Gelsenkirchen geboren. Ist derjenige, der fragt, woher Mehmet kommt, mit der wahrheitsgemäßen Antwort, „ich komme aus Gelsenkirchen“, zufrieden? In der Regel nicht. Natalies Haut weist eine dunkle Pigmentierung auf. Obwohl sie in Deutschland als Adoptivkind 38



aufwuchs und somit definitiv Deutsche ist, wird sie dennoch selten als solche wahrgenommen. Eine finnische Frau hat zusammen mit einem Deutschen, der seine Wurzeln in Kamerun hat, ein Kind bekommen. Welche Antwort soll dieses Kind auf die Frage der Mehrheitsgesellschaft, „woher es kommt“, finden? Grundlegend gilt für die gesamte Integrationsarbeit, dass „Vielfalt“ ihre Grenze hat an den Werten, die in unserer Verfassung im Grundgesetz niedergelegt sind. Die Würde des Menschen, die Schulpflicht, die Gleichstellung von Mann und Frau und Trennung von Staat und Kirche, um die Wesentlichen zu nennen, stehen nicht zur Disposition einer Diskussion um Vielfalt und differenzierte Kulturbegriffe. Im Folgenden werden einige Begriffsdefinitionen und Rahmenbedingungen, die für die Interkulturelle Öffnung in der Diakonie relevant sind, beleuchtet. 5 Aktuelle Zahlen, Microzensus NRW: www.it.nrw.de; siehe auch: Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2008: Diakonie Texte, Handreichung, 13, Interkulturelle Öffnung in Arbeitsfeldern der Diakonie. Stuttgart, S. 108 6 Nach: „Diversity - transkulturelle Kompetenz in klinischen und sozialen Arbeitsfeldern“, Van Keuk, Ghaderi, Joskimovic, David (Hrsg.), 2011, S. 17. 7 Vgl. http://www.bmj.bund.de/files/-/2321/181007_Nationaler%20Integrationsplan.pdf; http://www.bagfw.de/uploads/tx_twpublication/m00282_selbstverpflichtungbagfw_gesamt.pdf Inzwischen wurde der Nationale Aktionsplan Integration 2012 verabschiedet, der Konkretisierungen formuliert und deren Umsetzung anmahnt: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-01-31-napgesamtbarrierefrei. pdf?__blob=publicationFile



2.1 Diversity „Diversity-Management“–Konzeptionen gehen über das interkulturelle Management hinaus und beziehen sich auf die gesamte kulturelle Vielfalt in einer Organisation. Sie nehmen also das Potential in den Blick, das sich aus der Zusammenarbeit unterschiedlicher Altersgruppen, Geschlechter, Nationalitäten, Religionen, Hautfarben, Bildungsgruppen etc. ergibt. Vereinfacht ausgedrückt: „Diversity-Management“ ist das ‚Dach’, das Vielfalt mit unterschiedlichen Ziel- und Adressatengruppen als Ressource von Organisationen begreift.8 Ursprünglich liegen die Wurzeln des DiversityKonzeptes in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (ca. 1950 – ca. 1980), bei der es um den Kampf gegen Diskriminierung in der Gesellschaft ging. Heute werden Prozesse des „Managing Diversity“ oftmals aus rein kommerziellen und wirtschaftlichen Gründen betrieben. Interkulturelle Öffnung unter dem Oberbegriff Diversity zu betrachten, lohnt sich, da sich unter diesem Dach neue Perspektiven bieten 9: Es geht bei Diversity-Prozessen nicht darum, dass eine bestehende Mehrheit in stabilen Strukturen den von ihnen definierten Minderheiten wohltätig einen Raum zuweist. Vielmehr müssen zunächst die unsichtbaren Normen und Taktgeber dieser mehrheitsdominierten Gruppe aufgedeckt und bewusst gemacht werden. In Diversity Prozessen steht also die Analyse der 39



strukturellen Ausgrenzung (Exklusion) an erster Stelle, um den Handlungsbedarf zu klären. Letztendlich zielen Diversity Prozesse darauf ab, Strukturen so zu verändern, dass alle Individuen gleichermaßen ihr Potential entfalten können und Zugangsrechte haben – unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, soziokultureller Prägung, Religion und Behinderung (Diversity Merkmale). 8 vgl. Blom, Hermann/Meier, Harald 2002: Interkulturelles Management. Herne/ Berlin, S.237-278 9 vgl.: Ehret 2011, Bargehr 2009, Krell et al 2007, Mecheril 2008, Van Keuk et al 2011



2.2 Interkulturelle Öffnung Interkulturelle Öffnung ist eine notwendige Reaktion auf die gewachsene Vielfalt in der Einwanderungsgesellschaft im Hinblick auf die ethnische Herkunft, auf religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, auf soziale Zugehörigkeiten und kulturelle Formen der Lebensgestaltung. 10 Sie beschreibt einen Prozess der kritischen Überprüfung und Veränderung von Arbeitskonzepten, Handlungsansätzen sowie Angeboten und Rahmenbedingungen der Organisationen mit dem Ziel, Vielfalt als Ressource zu begreifen und die Voraussetzungen zu verbessern, so dass alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit ernst genommen werden und unabhängig von ihrer ethnischen und sozialen Herkunft sowie kulturellen Orientierung gleichberechtigte Teilhabechancen am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben erhalten. Interkulturelle Öffnung ist ein Prozess der Organisationsentwicklung; sie erfordert bei den Akteuren interkulturelle Kompetenz, beseitigt Zugangsbarrieren für Zugewanderte und ermöglicht ihnen gleichberechtigte Zugänge zu den Leistungen der Organisation. Interkulturelle Öffnung deckt sich mit den Zielen des Diversity Management, insofern es auch hier darum geht, Minderheiten an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und die kulturelle Vielfalt einer Gesellschaft in Organisationen und Unternehmen auf allen hierarchischen Ebenen abzubilden. 10 Zacharaki, Ioanna: Interkulturelle Kompetenz als Bildungsaufgabe im System sozialer Hilfe. In: Zacharaki, Ioanna, Eppenstein, Thomas/ Krummacher, Michael (Hrsg.): Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach. 2009 S. 15



2.3 Interkulturelle Orientierung und Interkulturelle Kompetenz Interkulturelle Orientierung drückt die Haltung von handelnden Personen bzw. von Organisationen oder Verwaltungen aus. Dabei geht es um interaktive Begegnungen eines Individuums oder einer Gruppe mit einem Gegenüber, deren Kulturen bzw. Lebenswelten sich unterscheiden. Es geht darum, in einem Aushandlungsprozess einen Weg zu finden, mit der existierenden Vielfalt an Kulturen umzugehen und Brücken der 40



Verständigung aufzubauen.11 Interkulturelle Kompetenz ist eine berufliche Schlüsselqualifikation und umfasst Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen und Haltungen, die den Umgang mit kultureller und ethnischer Vielfalt ermöglichen. Sie umfasst die Fähigkeit, - interkulturelle Situationen und Zusammenhänge wahrzunehmen, - sie mit ihren Problemstellungen zu erfassen und in ihren Chancen zu begreifen, - das eigene Bedingungs-, Bezugs- und Wertesystem zu analysieren, - eigene Einstellungen, eigenes Verhalten und Handeln kritisch reflektieren zu können, - Interkulturelle Prozesse zu initiieren, - Diskriminierungen gegenzusteuern und Benachteiligungen abzubauen, - Sensibilität für und in interkulturellen Lernprozessen bei anderen zu fördern und zu entwickeln, - Konflikte im interkulturellen Kontext wahrzunehmen und bearbeiten zu können, - dass Begegnung stattfinden kann.12 11 Handschuck, Sabine/ Schröer, Hubertus (2002): Interkulturelle Orientierung und Öffnung von Organisationen. Strategische Ansätze und Beispiele der Umsetzung. In: Neue Praxis 2002: 511-521 12 Zacharaki, Ioanna: Interkulturelle Kompetenz als Bildungsaufgabe im System sozialer Hilfe. In: Zacharaki, Ioanna, Eppenstein, Thomas/ Krummacher, Michael (Hrsg.): Praxishandbuch Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach. 2009 S. 19



2.4 Von der Integration zur Inklusion Sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in der interkulturellen sozialen Arbeit wird der Fokus meist auf „Integration“ von Menschen mit einem Migrationshintergrund gelegt. Bestehende Integrationskonzepte gehen in der Regel davon aus, dass es die Menschen mit Migrationshintergrund sind, die sich integrieren müssten. Gut die Hälfte aller Menschen, die dieser Gruppe zugeordnet werden, sind jedoch entweder binational geborene Kinder oder eingebürgerte Deutsche, von denen nur wenige sprachliche oder andere Integrationsdefizite haben dürften. Dennoch werden ihre Probleme als Integrationsprobleme dargestellt13. Eine Studie14 kommt zu dem Ergebnis, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund umso gewalttätiger sind, je länger sie in Deutschland leben. Die Erklärung, es lägen ‚Integrationsdefizite’ vor, greift hier zu kurz. Hier sollte der Blick auf Diskriminierungserfahrungen der Jugendlichen und Prozesse innerhalb der Gesellschaft, die zur Exklusion führen, gelenkt werden. Hierbei ist es wichtig, verschiedene Unterscheidungsmerkmale gleichzeitig zu berücksichtigen und nicht nur das Merkmal ‚Migrationshintergrund’. Verschiedene Differenzen und damit auch verschiedene 41



Diskriminierungsmöglichkeiten können so wahrgenommen und analysiert werden. Im Diversityansatz15 wird Diskriminierung als Haupthindernis für die Inklusion in die Gesellschaft angesehen. Die kulturelle Herkunft eines Menschen ist danach nur als ein identitätsstiftendes Merkmal unter anderen prägenden Merkmalen zu sehen. Die Gefahr, einen Menschen auf seine tatsächliche oder konstruierte kulturelle Herkunft zu reduzieren, wird dadurch minimiert. Außerdem kommt hinzu, dass Integrationskonzepte eine Gruppe von Menschen in der Regel ganz ausschließen. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Menschen ohne rechtmäßigen Aufenthaltstitel sind in den Konzepten als Zielgruppe exkludiert. Abgesehen davon, dass Integration für sie nicht vorgesehen ist, werden sie zusätzlich durch speziell für sie entwickelte Gesetze und Verordnungen explizit von Leistungen und Angeboten ausgeschlossen. Der Inklusionsansatz wurde und wird durch die UN-Behindertenrechtskonvention vorangetrieben und ist an erster Stelle mit der Integration von Menschen verknüpft, die von Behinderung betroffen sind. Mittlerweile findet dieser Ansatz Eingang in weitergehende Konzepte, die verschiedene Unterscheidungsmerkmale gleichzeitig berücksichtigen. Der Inklusionsansatz konzentriert sich nicht mehr alleine auf das Unterscheidungsmerkmal von Menschen mit oder ohne Behinderungen. Vielmehr werden verschiedene Differenzen und damit auch verschiedene Diskriminierungsmöglichkeiten wahrgenommen und analysiert. Berücksichtigt werden die Diskriminierung auf Grund von Hautfarbe/Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung und Behinderung, von Weltanschauung, Religion und Alter. Somit deckt sich der Ansatz auch mit den Zielen der Interkulturellen Öffnung. Der Inklusionsansatz verlagert den Blick: Hin zu einer Gesellschaft, die sich an den Bedürfnissen aller in ihr lebenden Menschen anpasst, weg vom Fokus auf die Minderheit, die sich an die bestehenden (Macht)verhältnisse anzupassen hat. Soziale Inklusion ist dann erreicht, wenn jeder Mensch die Möglichkeit besitzt, ohne Barrieren an der Gesellschaft teilzuhaben. Das Vorhandensein von Vielfalt bildet die Normalität sowie die Tatsache, dass Unterschiede vorhanden sind. Jeder Mensch kann sich in die Gesellschaft einbringen und ihm wird „auf Augenhöhe“ begegnet. Die in einer Gemeinschaft vorhandenen Formen der Vielfalt werden anerkannt und geschätzt. 13 So geht das statistische Bundesamt davon aus, dass „Vertreter der dritten Generation nach wissenschaftlichen Studien (…) integrationspolitisch ‚schwierig’ sind.“ Statistisches Bundesamt 2007: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2005, Wiesbaden 14 Landeskommission Berlin gegen Gewalt (Hrsg.) 2007: Gewalt von jungen, männlichen Jugendlichen und jungen Männern mit Migrationshintergrund. Berlin 15 Siehe Kapitel 2.1



2.5 Sozial differenzierter Kulturbegriff Die Annahme einer einheitlichen Kultur innerhalb nationaler Grenzen wird der Vielfalt einer modernen Gesellschaft nicht gerecht. In einem 42



Kulturbegriff, der den unterschiedlichen sozialen Lebenswelten innerhalb einer Gesellschaft Rechnung trägt, der sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen beschreiben kann, besteht eine Chance. Ein solcher Kulturbegriff entlang der sozialen Milieus16 kann der Gefahr der Kulturalisierung und Ethnisierung von Konflikten entgegenwirken. Innerhalb einer Nation gibt es große Unterschiede zwischen sozialen Gruppen: Wenn Sie einen Biobauern aus Niederbayern mit einer Galeristin in Berlin vergleichen würden, könnten Sie sicherlich große Unterschiede entdecken - in Bezug auf Wertvorstellungen, Normen, Erwartungen, Kleidung. Gleichzeitig zeigen ähnliche soziale Milieus weltweit untereinander Übereinstimmungen: Ein Professor aus der Türkei wird während eines Kongresses Gemeinsamkeiten entdecken können zwischen ihm und einem Professor aus den Niederlanden, während beide sicher Unterschiede feststellen würden zwischen ihrer Lebensweise und denen von Nichtakademikern der eigenen Nationalität. 16 http://www.sinusinstitut. de/uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf



2.6 Rassismus Im Zuge der Interkulturellen Öffnung wird der Blick gezielter auf den „modernen“ Rassismus gelenkt, der zur Ungleichbehandlung und Ausgrenzung von Menschen mit realem oder unterstelltem Migrationshintergrund führt. Es werden die Mechanismen, Denkweisen und Argumentationsmuster der ethnischen Diskriminierung sichtbar, die nicht nur an den Stammtischen und von Boulevardblättern reproduziert werden. Empirische Studien und Analysen führen uns vor Augen, wie Menschen mit Migrationshintergrund in allen wichtigen Lebensbereichen – auf dem Arbeitsmarkt, in den Bildungseinrichtungen, im Krankenhaus oder beim Arzt, im Fußballstadion oder auf dem Wohnungsmarkt – diskriminiert werden. 17 Der „moderne“ Rassismus äußert sich seltener offen und unverhohlen – trotz steigender Gewalt und Straftaten mit rassistischen Motivationen von Rechtsextremen. Vielmehr dringt der alltägliche Rassismus auf subtile Weise in die Köpfe der Menschen ein. Er begegnet uns in Gestalt alltäglicher Floskeln und scheinbar plausibler Unterscheidungen oder pauschalisierender und abwertender (Vor-)Urteile. Dazu werden Konstruktionen von „Wir“ und „Ihr“ zugrunde gelegt, um Menschen eines anderen ethnischen Hintergrundes, einer anderen Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit diskriminierende und abwertende Merkmale zuzuschreiben. Rassismus ist anhaltend virulent, und politische Entwicklungen wie die globale Finanzkrise erweisen sich als der ideale Nährboden für Nationalismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.18 In der aktuellen Diskussion über Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt wird deutlich, dass die Motivation dazu aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Um stereotype Gesellschaftsmuster zu 43



verändern, liegt die Verantwortung für das Tun und Nicht-Tun ebenso in der Mitte der Gesellschaft, also bei jedem Einzelnen. 17 Der aktuelle Rassismus Report der Amadeu Antonio Stiftung 8/2012: http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/kartell-internet.pdf vgl. Berichterstattung des WDR 2: http://www.wdr2.de/panorama/amadeuantoniostiftung102.html (Zugriff am 27.8.2012) 18 Heitmeyer, W. (2012) Deutsche Zustände. Folge 10. Berlin: Suhrkamp. Zick, A. , Wolf C, Küpper B, Davidov E, Schmidt P, Heitmeyer W (2008). The syndrome of group focused enmity. The interrelation of prejudices tested with multiple cross-sectinal and panel data. Journal of Social Issues, 64, 363-383.



2.7 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Antidiskriminierung geht vom Tatbestand der Diskriminierung aus, denn wo keine Diskriminierung herrscht, ist keine Antidiskriminierungsarbeit nötig. „Diskriminierung“ bedeutet, dass etwas unterschieden oder unterschiedlich behandelt wird. Meist wird der Begriff jedoch negativ verstanden, und zwar im Sinne einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung, zum Beispiel aufgrund des Geschlechtes, der sexuellen Orientierung, der Religion, der Zugehörigkeit einer Ethnie, der körperlichen oder geistigen Einschränkung, des Alters oder der sozialen Herkunft. Von einer Diskriminierung kann nach europäischer Rechtsprechung ausgegangen werden, wenn Regeln auf vergleichbare Situationen unterschiedlich angewendet werden und diese Ungleichbehandlung sachlich nicht gerechtfertig ist, z. B. wenn Menschen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz aufgrund ihrer Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder Hautfarbe unterschiedlich behandelt werden.19 In Deutschland werden anstelle der Begriffe „Diskriminierung“ und „Rassismus“ häufig Begriffe wie „Benachteiligung“, „Missachtung der Gleichbehandlung“, „Ausländerfeindlichkeit“ oder „Interkulturelle Konflikte“ verwendet. Dies wurde auch in der Diskussion über die Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes deutlich. Während in der europäischen Richtlinie, die dem deutschen Gesetz zugrunde liegt, von Rassismus und Diskriminierung gesprochen wird und auch die ersten Entwürfe für ein deutsches Gesetz als Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet wurden, nennt sich das schließlich realisierte Gesetz „Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“. Mit einer Ausnahme wird konsequent von „Gleichbehandlung“ als Gegenteil von „Diskriminierung“ gesprochen. Im Zusammenhang mit der Interkulturellen Öffnung ist im Besonderen die „rassistische Diskriminierung“ sowie der Abbau „institutioneller Diskriminierung“ von Bedeutung. Eine neue Mitarbeiterin einer sozialen Einrichtung wird als Projektleitung eingestellt. Als sie im Verwaltungsgebäude ihren Vertrag unterzeichnen will, kommt ihr eine sehr freundliche Angestellte entgegen. "Ihren Arbeitsvertrag möchten Sie unterschreiben? Da sind Sie hier falsch. Warten Sie, ich begleite Sie zum richtigen Raum." Angekommen im Raum der angeblich zuständigen Verwaltungsangestellten stellt sich heraus - "Nein, hier sind Sie falsch. Hier 44



erhalten die Mitarbeitenden der Putzdienste und der Hauswirtschaft ihre Verträge - wenn Sie Projektleitung machen, müssen Sie nach oben!" Was war passiert? Die neu eingestellte Mitarbeiterin der Einrichtung wurde aufgrund ihrer afrikanischen Zuwanderungsgeschichte und ihrer dunklen Hautfarbe ohne Hinterfragung einer ganz bestimmten Berufs-/Tätigkeitsgruppe zugeordnet. Als rassistische Diskriminierung „werden Ideologien und Praktiken bezeichnet, die dazu führen, dass Menschen aufgrund herkunftsbezogener, rassischer bzw. ethnischer Merkmale wie Hautfarbe, Sprache, Religion oder der Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. Der Begriff der rassistischen Diskriminierung hat sich auch in der überwiegenden Mehrzahl entsprechender internationaler Vereinbarungen durchgesetzt.“20 Von „institutioneller Diskriminierung“ wird gesprochen, wenn das gesellschaftliche System mit seinen Rechtsvorstellungen und seinen politischen und ökonomischen Strukturen Ausgrenzungen bewirkt und dazu führt, „dass bestimmte Gruppen (in diesem Fall Migranten und Angehörige ethnischer Minderheiten) durch Regeln und Routinen, institutionellen Handelns so benachteiligt werden, dass sie geringere Chancen beim Zugang zu und/oder der Inanspruchnahme von gesellschaftlichen Ressourcen (…) haben als andere. Der Begriff Institution bezieht sich in diesem Zusammenhang auf öffentliche und private Einrichtungen (…). Diese Form der Diskriminierung gilt als institutionalisiert, also als fester Bestandteil gesellschaftlicher Organisation.“21 Die strukturelle schließt also die institutionelle Diskriminierung ein. 19 Landeszentrum für Zuwanderung (Hrsg.): Antidiskriminierungsarbeit in NordrheinWestfalen, Ergebnisse der Evaluation der mit Landesmitteln geförderten Antidiskriminierungsprojekte. Solingen. 2001. 24 20 Landeszentrum für Zuwanderung (Hrsg.), 2001, S. 25 21 Landeszentrum für Zuwanderung (Hrsg.), 2001, S. 26



3. Rahmenbedingungen und Herausforderungen für die Diakonie Die Diakonie muss sich als sozialer Dienstleister in einer sich ständig wandelnden, pluralen und globalisierten Gesellschaft der Aufgabe stellen, mit der gewachsenen gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Vielfalt umzugehen, diese positiv anzunehmen und zu nutzen. Als Teil der Zivilgesellschaft hat sie außerdem Verantwortung, für einen gelingenden Zusammenhalt in der Gesellschaft beizutragen. Dabei spielt für sie die interkulturelle Orientierung ihres Denkens und Handelns eine besondere Rolle. Sie folgt damit der Einsicht, dass Interkulturelle Öffnung eine Notwendigkeit im Sinne einer strategischen Entscheidung und Ausrichtung darstellt. Es geht darum, eine diakonische Haltung einzunehmen, in der die eigene ethische Fundierung und konzeptionelle Arbeit auf dem Grundgedanken nachhaltiger Inklusion über eine interkulturelle Orientierung 45



hin ausgerichtet wird.22 Diakonie nimmt die damit verbundenen Herausforderungen positiv an und befördert aktiv einen verbandsinternen Prozess zur Verständigung, Vergewisserung und nachhaltigen strukturellen Verankerung Interkultureller Öffnung. Viele Landesverbände der Diakonie machen sich in diesem Sinne auf den Weg. Hingewiesen wird an dieser Stelle auf die Öffnungsprozesse der Diakonie in Hessen und Nassau sowie der Diakonie Württemberg. Für die Öffnung der sozialen Dienstleistungen diakonischer Träger in einer globalisierten Welt sind Umsteuerungen in zwei Richtungen notwendig. Und zwar eine Interkulturelle Öffnung nach außen (gegenüber den Zielgruppen) und nach innen (gegenüber den Mitarbeitenden). Ratsuchende bzw. Nutzerinnen und Nutzer jeder Sprache, Hautfarbe, Herkunft und Religion haben Anspruch auf und erhalten Dienstleistungen der identischen Qualität. Gleichzeitig gilt es, für die Interkulturelle Öffnung nach innen Instrumente der Personalentwicklung und –gewinnung zu entwickeln bzw. anzuwenden. Folgende, die Arbeit der Diakonie bestimmende, Aspekte sind für die Interkulturelle Öffnung der Diakonie von besonderer Bedeutung: 22 Becker, Uwe (Hrsg.) 2011: Perspektiven der Diakonie im gesellschaftlichen Wandel. Eine Expertise im Auftrag der Diakonischen Konferenz des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland. Neukirchen-Vluyn, S. 59



3.1 Kunden- und Beschäftigungsgruppen Die Diakonie trifft auf Menschen mit Migrationshintergrund sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Angebote und Dienste: Als Nutzerinnen und Nutzer gehören sie zur Zielgruppe diakonischer Angebote, die sich an alle gesellschaftlichen Gruppen und Milieus richten. Mithilfe des Integrationsmonitor NRW23 können die für die Diakonie relevanten Zielgruppen identifiziert und der Grad gemessen werden, wie weit der Diakonie in der eigenen Arbeit die Integrationsleistung für Menschen mit Migrationshintergrund und deren Beteiligung im Unternehmen gelingt. Stichproben zeigen, dass der Ausländeranteil im Beschäftigungsbereich insgesamt bislang sehr niedrig ist. Jedoch besteht ein hoher Beschäftigtenanteil in spezifischen Bereichen, z. B. in hauswirtschaftlichen Diensten der Krankenhäuser und Altenhilfeeinrichtungen. 23 http://www.integrationsmonitoring.nrw.de/



3.2 Arbeitsmarkt Im Jahre 2010 lag die deutschlandweite Arbeitslosen-Quote bei 7,0% für Deutsche, jedoch bei 15,7% unter Ausländern (die Arbeitslosenstatistik unterscheidet noch nicht zwischen ‚Ausländern’ und ‚Menschen mit Migrationshintergrund’). Aus der mehr als doppelt so hohen Quote leitet sich für einen diakonischen Träger der Auftrag ab, durch Angebote der 46



Qualifizierung und Eingliederung benachteiligter Arbeitskräfte und arbeitsuchender Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt seinem gesellschaftlichen Auftrag gerecht zu werden. Gleichzeitig spüren diakonische Träger in ihren Angeboten die starke Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte - besonders bei pädagogischen Fach- und Pflegekräften in der Jugend-, Behinderten und Altenhilfe. Sich der Herausforderung zu stellen, ein interessanter, weltoffener Arbeitgeber auch für Menschen mit Migrationshintergrund zu sein, wird in Zukunft immer wichtiger. Schließlich verbindet sich auch mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“24, wie dies einige diakonische Unternehmen inzwischen getan haben, der Anspruch, gesellschaftliche Vielfalt im eigenen Unternehmen zu realisieren. 24 http://www.charta-der-vielfalt.de/de/charta-der-vielfalt/die-charta-im-wortlaut.html Die Charta der Vielfalt ist eine Selbstverpflichtungserklärung verschiedenster Organisationen in Deutschland (Städte, Unternehmen, Verbände), die damit zum Ausdruck bringen wollen, dass sie sich dem Ziel eines offenen, toleranten Gesellschaftsmodells verpflichtet fühlen und dies in ihrem eigenen Umfeld durch Maßnahmen und Veränderungsprozesse konkretisieren.



3.3 Refinanzierung Ähnlich wie Qualitätsindikatoren, -standards und -messungen in den letzten zehn Jahren Einzug in die Sozialarbeit gehalten haben, wird auch der Grad der Interkulturellen Öffnung zukünftig zum qualitativen Gradmesser für Kostenträger auf kommunaler und Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. In Nordrhein-Westfalen erhebt die Verabschiedung des Teilhabeund Integrationsgesetzes25 den Anspruch, landeseigene Institutionen interkulturell zu öffnen und diesen Maßstab zunehmend auch an Träger zu richten, die von einer Refinanzierung durch Landesmittel abhängig sind. Ein weitergehender Anspruch wurde zum Beispiel 2011 im Jugendhilfeausschuss der Stadt Köln vor dem Hintergrund des verabschiedeten Integrationskonzepts26 an die Träger der freien Jugendhilfe gerichtet, wonach eine Beauftragung nur für interkulturell geöffnete Angebote/Träger erfolgt. Die LIGA Rheinland-Pfalz beabsichtigt, ein gemeinsames Konzept zur Förderung der Ausbildung interkultureller Prozessbegleiterinnen und –begleiter an das Land zu richten. Und das Diakonische Werk an der Saar wendet in seiner Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen „Integrationsmesser“ an. Die Beispiele zeigen, dass das Thema „Interkulturelle Öffnung“ auch in Bezug auf die Finanzierung der Arbeit und zukünftige Öffnung und Ausgestaltung quer durch alle Gebiete der Diakonie RWL geht. 25 Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text? anw_nr=6&vd_id=13197&vd_back=N97&sg=&menu=1 26 Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft: http://www.stadtkoeln.de/2/integration/03740/
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4. Theologische Begründung Warum die Evangelische Kirche durch ihre diakonischen Einrichtungen und Diakonischen Werke an unzähligen Orten sozial und sozialpolitisch in unserer Gesellschaft aktiv ist, bedarf hier keiner ausführlichen Begründung. 27 Es dürfte auch ein breiter Konsens darin bestehen, dass sich diakonische Hilfe nicht zuerst an‚ die „Eigenen‘ zu richten hat, sondern an alle Menschen in Not. Dass Kirche und Diakonie dazu die bestmöglichen Rahmenbedingungen organisieren und Kompetenzen einbeziehen müssen, dürfte sich aus dem Anspruch an Professionalität selbstverständlich ableiten, den sie selbst erheben. Angesichts der pluralen Gesellschaft geraten Kirche und Diakonie dabei in einen Konflikt, da es in vielen Bereichen unausweichlich ist, auch interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen in die diakonische Arbeit mit einzubeziehen. Kirche und Diakonie sollten sich anderen Perspektiven und Kulturen konsequent öffnen und Personen mit interreligiösen und interkulturellen Kompetenzen in ihre Organisationsstrukturen integrieren.28 Deshalb wird im Folgenden auf jene biblischen Überlieferungen verwiesen, die die Überschreitung kultureller und religiöser Grenzen voraussetzen: - Die beiden Schöpfungsgeschichten zu Beginn der Bibel zeigen schon die besondere Wertschätzung, die gegenüber allen Menschen gilt, wenn der Mensch als „Ebenbild Gottes“ beschrieben wird (1. Mose 1,27). Udo Krolzik hat es folgendermaßen formuliert: „Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Menschen. Er eröffnet ihnen immer wieder neue Lebensmöglichkeiten. Seine Zuwendung gilt in Jesus Christus allen Menschen – ob sie es wissen oder nicht. Und das gilt nicht nur für den Menschen in Not, sondern auch für den Menschen, der mithilft.“29 - Gott hat sich oft heilend und helfend Angehörigen anderer Religionen zugewendet. Beispielhaft sei auf die bekenntnishafte Bitte des (römischen) Hauptmanns von Kapernaum verwiesen, der Jesus um die Heilung seines Dieners anfleht: „Sprich nur ein Wort – so wird mein Knecht gesund.“ (Matthäus, 8,8b). - Das Gleichnis Jesu vom ‚barmherzigen Samariter‘ behandelt die Frage, wer eigentlich der ‚Nächste‘ ist, dem zu helfen ist, und bricht sie insofern auf, dass es gerade nicht die Zugehörigkeit zu einer besonderen Volksgruppe ist, sondern vielmehr der, „von [d]essen Not ich mich so berühren lasse, dass sie mich zum Helfen herausfordert … Es gibt keinen vorbestimmten Kreis von Nächsten mehr.“30 - Selbst Jesus lässt sich durch die Syrophönizierin (auch ‚kanaanäische Frau‘ genannt) belehren. Sie überzeugt Jesus davon, dass er nicht nur „zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“ (Matthäus 15,24) gesandt ist, sondern Gottes Liebe weit darüber hinausreicht. - Darüber hinaus bezeugt die Bibel (schon in der Hebräischen Bibel) an verschiedenen Stellen die Universalität von Gottes Heilswillen, wie z.B. in 48



der ‚Völkerwallfahrt zum Zion‘ (Jes. 66,18-23 u.ö.) – wobei das Recht Gottes als Licht der Völker dabei im Zentrum steht (Jes. 60,3). 27 Vgl. hierzu u. a. die ausführliche Darstellung in: Heinz Rüegger / Christoph Sigrist, Diakonie – eine Einführung. Zur theologischen Begründung helfenden Handelns, Zürich 2011, S. 45-86. 28 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2009, EKD Texte 108,“ … denn ihr seid selbst Fremde gewesen“ , Vielfalt anerkennen und gestalten, Hannover 29 Krolzik, Udo: Mit Werten führen - die Stärkung des diakonischen Profils in der Mitarbeiterschaft. Referat bei der Mitgliederversammlung des Kaiserswerther Verbandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser am 16.9.2010. Berlin 30 Vgl. hierzu: Heinz Rüegger / Christoph Sigrist, Diakonie – eine Einführung. Zur theologischen Begründung helfenden Handelns, Zürich 2011, S. 67



5. Spannungsfeld Interkulturelle Öffnung bei kirchlichen und diakonischen Trägern Die Diakonie leistet seit Jahrzehnten hervorragende interkulturelle Arbeit und setzt sich sozialanwaltschaftlich beispielhaft für Menschen mit Migrationshintergrund ein. Der gesellschaftliche Wandel zeigt, dass diese Personengruppe immer wichtiger für die Gesellschaftsrealität und die soziale Arbeit wird. Dennoch gibt es ein Spannungsfeld in Kirche und Diakonie, das benannt, offen diskutiert und für das nach Lösungen des Umgangs damit gesucht werden muss. Unter der nicht hinterfragten Voraussetzung, dass sich evangelisches Profil einer kirchlichen oder diakonischen Einrichtung daran festmacht, dass die Mitarbeitenden evangelisch sind, geht es im Grundsatz um das Spannungsfeld zwischen Interkultureller Öffnung und der Wahrung diakonisch-kirchlicher Identität und um den pragmatischen Umgang in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen damit. DiversityManagement und Interkulturelle Öffnung der Diakonie bewegen sich dann zwangsläufig im Spannungsfeld zwischen der selbstbewussten Wahrung und Sichtbarmachung so verstandener evangelischer und diakonischer Identität und dem Postulat interkultureller Personalpolitik, das u. a. den Abbau von Zugangsbarrieren für Adressaten- und Beschäftigtengruppen mit Migrationshintergrund vorsieht. Im Rahmen des sozialen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland und bei den Trägern der Diakonie RheinlandWestfalen-Lippe gehören große Teile potentieller Zielgruppen in den refinanzierten Handlungsfeldern der Diakonie keiner Kirche der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)“ an; schon immer richten sich die Angebote der Diakonie an alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion, Klasse usw. Bzgl. der Personalpolitik hat sich allerdings in einigen Arbeitsfeldern (z. B. im Altenhilfe- und Pflegebereich) in der letzten Zeit gezeigt, dass die Beschäftigten sich nicht ohne Weiteres aus den Mitgliedern der „ACK-Kirchen“ rekrutieren lassen. Im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen und auch in der Lippischen Landeskirche gilt aber unmittelbar die sog. „Loyalitätsrichtlinie“. Nach der Loyalitätsrichtlinie – hier § 3 – setzt die berufliche Mitarbeit in der Evangelischen Kirche und ihrer Diakonie grundsätzlich die Zugehörigkeit zu 49



einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer Kirche voraus, mit der die Evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist. In der konkreten Personalpolitik führt dies also für die Träger zu einem Konflikt, der Loyalitätsrichtlinie zu folgen und gleichzeitig dem Anspruch der Interkulturellen Öffnung für Menschen anderer Religionszugehörigkeit, insbesondere für muslimische oder auch religionslose Beschäftigte gerecht zu werden. Die Beschlüsse der Evangelischen Kirche in Sachen Loyalität gestatten nur, dass im Einzelfall auch Personen eingestellt werden können, die einer anderen Mitgliedskirche einer Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehören. Im Rheinland gelten die Aussagen der Loyalitätsrichtlinie direkt durch die Mindestanforderungen des Diakonischen Werkes der EKiR und für den verfasstkirchlichen Bereich gilt das Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz, das die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der Evangelischen Kirche angehören, regelt. Die viel zitierte ACK-Klausel gilt insoweit bereits in der Loyalitätsrichtlinie, konkret wird sie aber vor allem im Rheinischen Mitarbeitervertretungsgesetz angewandt, da hier die Wählbarkeit von der Zugehörigkeit zu einer Kirche abhängig ist, die zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zählt. Konkrete Erfahrungen der Autoren/innen dieses Positionspapier sowie ausgewählte Untersuchungsbefunde zeigen, dass mit diesem Spannungsfeld in der Diakonie unterschiedlich umgegangen wird und dass - dazu ein engagierter diakonie-interner Dialog geführt wird, - es im Rahmen der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe je nach Träger und Kirchenkreis sehr unterschiedliche Praktiken des Umgangs damit gibt, - das angesprochene Spannungsfeld zahlreichen Trägern in der Diakonie Rheinland-Westfalen bewusst ist. Die Sozialpädagogische Familienhilfe und Familienpflege der Diakonie Düsseldorf besteht aus 21 Mitarbeitenden. Im Prozess der Interkulturellen Öffnung hat sie sich weiterentwickelt und das Team entsprechend aufgestellt. So besitzt mittlerweile ein Fünftel des Teams einen Migrationshintergrund, darunter sind drei Mitarbeitende muslimischen Glaubens. Eine Ev. Kirchengemeinde hat einen Mitarbeitenden alevitischen Glaubens nach dem Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz (MitarbAusnG) der evangelischen Landeskirche eingestellt. Dessen befristeter Vertrag wurde zuvor bei einem diakonischen Träger aufgrund der Glaubenszugehörigkeit nicht verlängert bzw. nicht entfristet. In einem intensiven Prozess hat das Evangelische Johanneswerk im September 2011 ein Thesenpapier zur Realisierung des diakonischen Auftrags angesichts gegenwärtiger interkultureller und interreligiöser Herausforderungen herausgegeben.31 Loyalitätsrichtlinie und ACK-Klausel im Mitarbeitervertretungsgesetz werden in Zukunft auf die Umsetzung von zumindest Ausnahmeregelungen weiter überprüft werden müssen. Mit Blick auf das Spannungsfeld Interkulturelle Öffnung bei kirchlichen und diakonischen Trägern und Einrichtungen und den gesellschaftlichen Wandel empfehlen die Autoren/innen dieses 50



Positionspapiers zweierlei: Zum einen die möglichst weitgehende Öffnung und Auslegung der Loyalitätsrichtlinie und der ACK-Klausel in Bezug auf die Einstellung und Wählbarkeit in die Mitarbeitervertretung für Beschäftigte mit anderer Religion in diakonischen Einrichtungen. Hier wird eine Änderung des Gesetzes, also eine neue Beschlussfassung in den Synoden der Landeskirchen anzustreben sein. Zum andern sollte überdacht werden, ob das Kriterium, der „ACK-Klausel“ zu genügen, evangelisches Profil einer Einrichtung hinreichend zu beschreiben vermag. Es gilt grundsätzlich darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Interkulturelle Öffnung gerade Teil evangelischer Identität ist und nicht etwas ihr Fremdes und inwiefern sich dies auch in einer Personalpolitik widerspiegeln kann und sogar muss. Dabei gilt auch im Rahmen dieser Konzeption für Beschäftigte mit anderen – und auch keinem – religiösem Hintergrund, dass von ihnen erwartet wird, die christliche Ausrichtung der Arbeit zu achten und zu respektieren. 31 Thesenpapier: Die Realisierung des diakonischen Auftrags angesichts gegenwärtiger interkultureller und interreligiöser Herausforderungen http://johanneswerk.de/fileadmin/content/Download_JW/3_Fachthemen/b_Leben_deuten /Diakonie/Diakonischer_ Auftrag_und_Interkulturalitaet.pdf



6. Grundsätze und Gestaltung der Organisationsentwicklung für die Interkulturelle Öffnung diakonischer Träger Interkulturelle Öffnung ist ein Organisationsentwicklungsprozess. Dabei können die Träger bzw. Einrichtungen der Diakonie von Erkenntnissen anderer Einrichtungen und Dienste der Diakonie sowie anderer Wohlfahrtsverbände profitieren; sie können aber auch eigene Wege gehen. Interkulturelle Öffnung von Organisationen vollzieht sich jedoch nicht ungeplant. Es bedarf zunächst des Willens der Leitung, die Interkulturelle Öffnung in einem partizipativen Dialog mit den Mitarbeitern/innen gezielt voranzutreiben. Interkulturelle Öffnung muss als Ziel und als Prozess zur Zielerreichung begriffen und im Leitbild der Einrichtung verankert werden. Auf Grundlage eines Organisationschecks und einer interkulturellen „Stärken–Schwächen-Analyse“ müssen die vorhanden Potentiale und Defizite ermittelt werden. Darauf aufbauend sind konkrete Ziele und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Interkulturellen Öffnung zu definieren und umzusetzen. Die Umsetzungserfolge müssen überprüft und Schlussfolgerungen für Korrekturen und für die Weiterentwicklung der Interkulturellen Öffnung gezogen werden. Dies kann nur gelingen, wenn die Mitarbeitenden von Anfang an in den Prozess der Interkulturellen Öffnung aktiv einbezogen werden. Interkulturelle Öffnung besteht dann in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung der Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass die Verantwortlichen den Blickwinkel der Gleichbehandlung von Personen der Mehrheitsgesellschaft
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und denen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen der Organisation einnehmen. 6.1 Sechs Grundsätze (1) Interkulturelle Öffnung ist eine Querschnitts- und Leitungsaufgabe Versuche, die Interkulturelle Öffnung auf einzelne Maßnahmen zu beschränken, entfalten keine nachhaltige Wirkung. Interkulturelle Öffnung ist eine Querschnittsaufgabe. Sie sollte im Leitbild der Einrichtung verankert und von der Leitungs- und Mitarbeiterebene anerkannt und im Dialog mit den Mitarbeitenden entwickelt werden. (2) Interkulturelle Öffnung erfordert eine veränderte Personalpolitik Mitarbeitende mit Migrationshintergrund (unabhängig, ob sie einer Mitgliedskirche Christlicher Kirchen angehören oder nicht) sind zu wenig im Fachpersonal von sozialen und diakonischen Einrichtungen vertreten. Mittelfristig ist es wichtig, die Zahl der Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund in diakonischen Einrichtungen zu erhöhen sowie die interkulturelle Kompetenz des Stammpersonals zu erweitern. (3) Interkulturelle Öffnung ist keine Sonderaufgabe für Personal mit Migrationshintergrund Interkulturelle Öffnung erfordert den Erwerb von interkultureller Kompetenz für alle Mitarbeitenden. „Ethnische Arbeitsteilungen“ sollten vermieden und interkulturelle Teams gebildet werden. (4) Interkulturelle Öffnung erfordert Aus- und Weiterbildung Interkulturelle Öffnung muss fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung für alle Mitarbeitenden werden. Bewährte Konzepte dazu gibt es. (5) Interkulturelle Öffnung knüpft an Ressourcen an Kultursensible Arbeit sollte an den Ressourcen der Menschen, nicht an ihren Defiziten anknüpfen. Das betrifft sowohl die Mitarbeitenden als auch die Anspruchsgruppen. (6) Interkulturelle Öffnung erfordert Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen Interkulturelle Öffnung erfordert Kooperation mit und Partizipation von Migrantenselbstorganisationen. Die Selbstorganisationen können wichtige Brückenfunktionen zu den Familien mit Migrationshintergrund übernehmen und dazu beitragen, Zugangsbarrieren von Menschen mit Migrationshintergrund zu den Integrationsangeboten zu überwinden. 6.2 Gestaltung der Organisationsentwicklung Je nach Umfang des vorgesehenen bzw. notwendigen Organisationsentwicklungsprozesses empfiehlt es sich, die Umsetzung der Interkulturellen Öffnung gemäß den Prinzipien des Projektmanagements zu gestalten. Für den Prozess der Interkulturellen Öffnung ist es ratsam, in einem ersten Schritt einen Organisations-Check durchzuführen. Im Vordergrund eines Organisations-Checks stehen Fragen nach den 52



Kernaufgaben und den Anspruchsgruppen des Trägers (Einrichtungen, Dienste, Kirchengemeinden etc.), seine Einbindung in den „Sozialen Markt“ sowie dessen Vernetzung, zum Beispiel: - Welche Ziele verfolgt der Träger und welches Image hat der Träger, seine Dienste etc.? - Welches sind die Anspruchsgruppen des Trägers, seiner Dienste etc. und welche Interessen verfolgen sie? - Für wen bzw. für welche Bedürfnisse und Interessen werden Unterstützung, Dienstleistung angeboten, wer nimmt sie tatsächlich in Anspruch und wie werden diese Unterstützungsbzw. Dienstleistungsprozesse konkret gestaltet? - Von wem und mit welchen Qualifikationen wird die jeweilige Dienstleistung erbracht? - Wie bildet sich die Vielfalt der Gesellschaft in den Trägerstrukturen, den Entscheidungsebenen und Arbeitsverträgen bei den Mitarbeitenden etc. ab? - Wie erfolgt die Zusammenarbeit intern, um die Dienstleistung optimal zu erbringen? - Welche Rolle spielt das Angebot auf dem Sozialen Markt, wer sind die Mitbewerber und welche Rolle spielen sie im Sozialen Markt? - Wie positioniert sich der Träger mit seinen Angeboten im konkreten Sozialraum (Quartier, Stadt, Land ...) und mit wem ist der Träger und seine Angebote wie vernetzt? - Wie ist der Dienst, die Einrichtung ausgestattet; ist die Ausstattung aufgabengerecht; wie wird die Dienstleistung finanziert? - Wie wird die Wirksamkeit der Angebote überprüft? Einbezogen werden in diesen Organisations-Check 1. die Ergebnisse verschiedener Erhebungen z.B. im Hinblick auf Anzahl, Alter, Geschlecht, Ausbildung, Migrationshintergrund, Sprachkompetenzen und interkulturelle Qualifizierung der Mitarbeitenden, Migrationshintergrund und Sprachkompetenzen der Klientinnen und Klienten o.ä., 2. die Auswertung der vorhandenen Dokumente unter dem Gesichtspunkt der Interkulturalität, z. B. Leitbild, Konzeptionen, Berichte, Protokolle, Beschlüsse, 3. die themenbezogene Durchführung und Auswertung qualitativer Untersuchungen, z. B. schriftliche Befragungen, Interviews mit Schlüsselpersonen, Evaluationen von Maßnahmen, wie Workshops, Fortund Weiterbildungen. Auf der Grundlage dieses Organisations-Checks – im Sinne einer „ISTBeschreibung“
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- lässt sich eine Stärken-Schwäche-Analyse im Hinblick auf Interkulturelle Öffnung des Unternehmens, möglichst unter Beteiligung der Anspruchsgruppen, vornehmen: Zwei Leitfragen sind dabei: Welche Zugangsbarrieren bestehen für Menschen mit Migrationshintergrund sowie Menschen anderer gesellschaftlicher Minderheiten, so dass sie die Angebote nicht nutzen können bzw. die Angebote sie nicht erreichen? - Wo stehen die Dienste und Einrichtungen des Trägers in Bezug auf die Interkulturelle Öffnung; welche konkreten Maßnahmen haben sie bislang ergriffen, was hat sie bislang gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, sich interkulturell zu öffnen; was gelingt ihnen gut, welchen konkreten Entwicklungsbedarf gibt es? Die Entwicklung der Einrichtung zu einer interkulturell geöffneten Organisation sollte sich an folgenden Leitzielen orientieren, die hier im Sinne eines Ideals beschrieben werden (SOLL-Zustand): - Die Interkulturelle Öffnung bzw. Orientierung ist im Leitbild deutlich formuliert. - Konzepte, Zielvereinbarungen, Leitsätze zur Trägerpolitik, zur Mitarbeiterführung, zum Umgang mit den Anspruchsgruppen etc. enthalten Aussagen zur Interkulturellen Orientierung. - Interkulturelle Öffnung wird von dem Träger und seinen Organen als Querschnittsaufgabe verstanden und bildet sich in den Strukturen und Entscheidungsprozessen ab (z.B. Qualitätsmanagement, Beteiligungsorientierung). - Der Träger und seine Angebote sind mit Migrations-Organisationen u. ä. vernetzt. - Das gesamte Personal verfügt über interkulturelle Kompetenz und arbeitet in interkulturell zusammengesetzten Arbeitsgruppen, Teams etc. - Der Träger und seine Vertretungen setzen sich aktiv im Sozialraum, in Politik und Gesellschaft für Interkulturalität ein. - Instrumente des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit sowie Zugänge zu den Angeboten und Diensten erfüllen den Anspruch der Interkulturalität (leichte Sprache, Mehrsprachigkeit, Piktogramme, Personen-Abbildungen, die die Vielfalt der Gesellschaft repräsentieren, Leitsystem). - Das Controlling des Trägers umfasst den Stand der Realisierung dieser Zielsetzungen. Aus diesen Zielsetzungen lassen sich verschiedene konkrete Maßnahmen und Aktivitäten ableiten, z. B. - Überarbeitung des Leitbildes unter Beteiligung der verschiedenen Ebenen und Anspruchsgruppen - Entwicklung von konkreten Angeboten zur Beteiligung von MigrationsOrganisationen an Entscheidungsprozessen des Unternehmens 54



- Aufbau von konkreten Angeboten und Projekten, die sich z. B. an Menschen mit Migrationshintergrund wenden und/oder den interkulturellen Austausch fördern - Überarbeitung der für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzten Werbemittel - Realisierung des Diversity-Ansatzes im Personalmanagement, z. B. durch Realisierung der Vielfalt in der Mitarbeiterschaft (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Religion etc.), Qualifizierung des Personals in interkultureller Kompetenz, offene Gestaltung der Bewerbungsverfahren etc.32 Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung der Organisationsentwicklung: Für eine Entwicklung zur Interkulturellen Öffnung bieten sich verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an (Beratung siehe S. 26). Ferner ist es sinnvoll, die Potenziale und Ressourcen der örtlichen Integrationsagenturen und Migrationsdienste sowie die Kompetenz von externen Experten zu spezifischen Fragestellungen einzubeziehen. Die vorgelegte Handreichung wird ergänzt durch eine Broschüre mit Praxisbeispielen aus verschiedenen diakonischen Arbeitsfeldern. Um den durch den Entwicklungsprozess erreichten Stand der Interkulturellen Öffnung und die Wirksamkeit der beschlossenen Maßnahmen zu überprüfen, bedarf es eines regelmäßig durchgeführten Controllings sowie eines selbstkritischen Umsetzungsberichtes: - Welche Ziele wurden mit den konkreten Maßnahmen erreicht/nicht erreicht? - Was war bei der Zielerreichung hinderlich, was war förderlich? - Wie wurden die Betroffenen in die Entwicklungsprozesse einbezogen? - Hatten die Maßnahmen und Aktivitäten positive oder negative Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit? - Wie wird der Stand der Interkulturellen Öffnung der Einrichtung von den Akteuren innerhalb und außerhalb der Einrichtung bewertet? - Welche weiteren Entwicklungsschritte, Maßnahmen, Aktivitäten sind vorgesehen? - Welche Konsequenzen lassen sich aus der Überprüfung ziehen? Interkulturelle Öffnung bedarf der konstruktiven Auseinandersetzung und die Bereitschaft in einen offenen Aushandlungsprozess einzusteigen. 32 Kulbach, Roderich (2007): Organisation und Verankerung interkultureller Arbeit in sozialen Einrichtungen. In:Zacharaki, Ioanna/ Eppenstein, Thomas/ Krummacher, Michael (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach: 131-146



7. Literatur- und Quellenverzeichnis - Bargehr, Gabriele 2009: Diversitätskonzepte im Kontext politischer Zugänge der Cultural Studies. In: Abdul-Hussain, Surur/Baig, Samira (Hrsg): Diversity in Coaching und Beratung. Wien, S. 121-140



55



-



Bargehr, Gabriele 2011: Organisationales Lernen mit Diversity Management – Grundlagen zur Strategie. In: Mehr Chancen durch Vielfalt! Diversity in der Personalentwicklung. Wien, S. 24 – 36 - Benhabib, Seyla 2008: Die Rechte der Anderen. Frankfurt a.M., S. 18 - Becker, Uwe (Hrsg.) 2011: Perspektiven der Diakonie im gesellschaftlichen Wandel. Eine Expertise im Auftrag der Diakonischen Konferenz des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland. Neukirchen-Vluyn, S. 59 - Blom, Hermann/Meier, Harald 2002: Interkulturelles Management. Herne/ Berlin, S.237-278 - Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2008: Diakonie Texte, Handreichung, 13, Interkulturelle Öffnung in Arbeitsfeldern der Diakonie. Stuttgart - Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2007: Diakonie Texte, Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft, Mitten im Leben, Stuttgart - Eberle–Güceli, Funda/Kanacher, Britta 2004: Integration und Qualität. Integrationsförderung durch Qualitätsmanagement. Duisburg - Ehret, Rebekka 2011: Diversity-Modebegriff oder eine Chance für den strukturellen Wandel? In: Van Keuk, Eva/Ghaderi, Cinur/Joksimovic, Ljiljana/David, Dagmar (Hrsg.): Diversity. Transkulturelle Kompetenz in klinischen und sozialen Arbeitsfeldern. Stuttgart, S. 43-53 - Eppenstein, Thomas 2009: Interkulturelle Kompetenz – Zumutung oder Zauberformel. In: Zacharaki, Ioanna/Eppenstein, Thomas/Krummacher, Michael (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach, S. 29-43 - Heitmeyer, Wilhelm 2012: Deutsche Zustände. Folge 10. Berlin: Suhrkamp. Hormel, Ulrike/Scherr, Albert 2004: Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung. Wiesbaden, S. 24f. - Handschuck, Sabine/Schröer, Hubertus 2002: Interkulturelle Orientierung und Öffnung von Organisationen. Strategische Ansätze und Beispiele der Umsetzung. In: Neue Praxis 2002, S. 511-521 - Jakubeit, Gudrun 2005: Interkulturelle Öffnung von Organisationen. In: Fischer, Veronika/Springer, Monika/Zacharaki, Ioanna (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz. Fortbildung, Transfer, Organisationsentwicklung. Schwalbach, S. 237-254 - Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) 2009: „… denn ihr seid selbst Fremde gewesen“. Vielfalt anerkennen und gestalten. Ein Beitrag der Kommission für Migration und Integration der EKD zur einwanderungspolitischen Debatte. Hannover - Krell, Gertraude/Riedmüller, Barbara/Sieben, Barbara/Vinz Dagmar 2007: Einleitung: Diversity als integrierende Forschungsrichtung. In: Krell Gertraude/Riedmüller Barbara/Sieben, Barbara/ Vinz Dagmar (Hrsg). Diversity Studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze. Frankfurt, S. 7-16 56



- Krolzik, Udo: Mit Werten führen - die Stärkung des diakonischen Profils in der Mitarbeiterschaft. Referat bei der Mitgliederversammlung des Kaiserswerther Verbandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser am 16.9.2010. Berlin - Krummacher, Michael 2011: Herausforderungen für die Kommunen bei der Integration. In: Fischer, Veronika/Springer, Monika (Hrsg.): Handbuch Migration und Familie. Schwalbach, S. 359-373 - Krummacher, Michael/Kulbach, Roderich/Schmidt, Sebastian 2011: Weiterentwicklung der Interkulturellen Öffnung der Diakonie Düsseldorf. Projektschlussbericht. Bochum - Kulbach, Roderich 2009: Organisation und Verankerung interkultureller Arbeit in sozialen Einrichtungen. In: Zacharaki, Ioanna/Eppenstein, Thomas/Krummacher, Michael (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach, S. 131-146 - Landeszentrum für Zuwanderung (Hrsg.) 2001: Antidiskriminierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse der Evaluation der mit Landesmitteln geförderten Antidiskriminierungsprojekte. Solingen, S. 24-26 - Linzbach, Moritz 2010: ACK-Klausel in der Diakonie Michaelshoven. In: Diakonie Michaelshoven (Hrsg.) (2010): Das Magazin der Diakonie Michaelshoven, Nr. 6, 09/2010: Vielfalt. Köln, S.19 - Mecheril, Paul 2008: Diversity. Differenzanordnung und ihre Verknüpfungen. In: Heinrich Böll Stiftung (Hrsg). Politics of Diversity. Dossier als Beitrag zum Europäischen Jahr des Interkulturellen Dialogs. S. 63-67 - Rüegger, Heinz/Sigrist, Christoph 2011: Diakonie – eine Einführung: Zur theologischen Begründung des Handelns. Zürich, S. 45-86 - Schröer, Hubertus 2008: Interkulturelle Öffnung und Integration als zweiseitiger Veränderungsprozess. In: Budzinski, Manfred: Interkulturelle Öffnung in Verwaltungen und Wohlfahrtsverbänden. Bad Boll - van Keuk, Eva/Joskimovic, Ljiljana/Ghaderi, Cinur 2011: Diversity im klinischen und sozialen Alltag: Kompetenter Umgang mit kultureller Vielfalt. In: Van Keuk, Eva/Ghaderi, Cinur/Joksimovic, Ljiljana/David, Dagmar (Hrsg): Diversity. Transkulturelle Kompetenz in klinischen und sozialen Arbeitsfeldern. Stuttgart, S. 17; 83-103 - Zacharaki, Ioanna 2009: Interkulturelle Kompetenz als Bildungsaufgabe. In: Zacharaki, Ioanna/ Eppenstein, Thomas/ Krummacher, Michael (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz vermitteln, vertiefen, umsetzen. Schwalbach, S.15-28 - Zick, Andreas et al. 2008: The syndrome of group focused enmity. The interrelation of prejudices tested with multiple cross-sectinal and panel data. Journal of Social Issues, 64, 363-383. Internetquellen 57



Mikrozensus NRW, Information und Technik NRW, Statistisches Landesamt: www.it.nrw.de Nationaler Integrationsplan, Bundesministerium der Justiz: http://www.bmj.bund.de/files/-/2321/181007_Nationaler %20Integrationsplan.pdf Selbstverpflichtungen der Wohlfahrtsverbände, Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege: http://www.bagfw.de/uploads/tx_twpublication/m00282_selbstverpflichtung bagfw_gesamt.pdf Nationaler Aktionsplan Integration, die Bundesregierung: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-01-31-napgesamtbarrierefrei. pdf?__blob=publicationFile Integrationsmonitoring NRW, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW: http://www.integrationsmonitoring.nrw.de/ Definition “Menschen mit Migrationshintergrund”, Statistisches Bundesamt https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/M igrationI ntegration/Migrationshintergrund/Aktuell.html Charta der Vielfalt: http://www.charta-der-vielfalt.de/de/charta-der-vielfalt/die-charta-imwortlaut.html Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft, Stadt Köln: http://www.stadt-koeln.de/2/integration/03740/ Thesenpapier: Die Realisierung des diakonischen Auftrags angesichts gegenwärtiger interkultureller und interreligiöser Herausforderungen http://johanneswerk.de/fileadmin/content/Download_JW/3_Fachthemen/b_L eben_deuten /Diakonie/Diakonischer_Auftrag_und_Interkulturalitaet.pdf Zentrale Ergebnisse der Sinusstudie zu Migranten in Deutschland http://www.sinusinstitut. de/uploads/tx_mpdownloadcenter/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_0 91220 08.pdf Der aktuelle Rassismus Report der Amadeu Antonio Stiftung 8/2012 http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/kartell-internet.pdf vgl. Berichterstattung des WDR 2 http://www.wdr2.de/panorama/amadeuantoniostiftung102.html (Zugriff am 27.8.2012) Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text? anw_nr=6&vd_id=13197&vd_back=N97&s 58



g=&menu=1 8. Hinweise auf Dokumentationen und Arbeitsmaterialien von Interkulturellen Öffnungsprozessen der Diakonie - Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2011: Diakonie Texte, Dokumentation, 08.2011. Prozesse interkultureller Öffnung konkretisieren, kommunizieren, kultivieren. Berlin - Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2010: Diakonie Texte, Zusammenstellung, 02.2010. Interkulturelle Öffnung. Zusammenstellung von Stellungnahmen und Arbeitshilfen. Kooperationsprojekt „Mitten im Leben – Wege der interkulturellen Öffnung der Diakonie“. Berlin - Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2008: Diakonie Texte, Handreichung, 13, Interkulturelle Öffnung in Arbeitsfeldern der Diakonie. Stuttgart - Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.) 2007: Diakonie Texte, Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft, Mitten im Leben, Stuttgart - Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Hrsg.) 2011: Diakonie ist Vielfalt – Interkulturelle Öffnungsprozesse gestalten und unterstützen. Berlin - Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis Wied (Hrsg.) 2011: Interkulturelle Orientierung und Öffnung des Diakonisches Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Wied. Jahresbericht 2011. Wied - Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg (Hrsg.) 2010: Interkulturelle Orientierung als diakonische Qualität. Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Einrichtungen und Dienste der Diakonie in Württemberg. Stuttgart - Diakonisches Werk Hamburg (Hrsg.) 2011: Zugänge schaffen, Barrieren abbauen, Partizipation ermöglichen. Ein Rückblick auf drei Jahre EIF Projekt „Mitten im Leben – Diakonie in der Einwanderungsgesellschaft“. Hamburg - Diakonisches Werk in Hessen und Nassau (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer „Dienstgemeinschaft mit Anderen“. In der Tat Dokumentation. - Diakonie Mark-Ruhr (Hrsg.) 2011: Vielfalt in der Diakonie. Erfahrungen aus einer dreijährigen Projektarbeit der beteiligenden interkulturellen Öffnung der Diakonie Mark-Ruhr. Hagen - Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (Hrsg.) 2011: Interkulturelle Herausforderung für die eigene Organisationsentwicklung. Dokumentation des Workshops für die Leitungsebene diakonisch-kirchlicher Träger und Einrichtungen. Düsseldorf - Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) 2009: „… denn ihr seid selbst Fremde gewesen“. Vielfalt anerkennen und gestalten. Ein Beitrag der Kommission für Migration und Integration der EKD zur einwanderungspolitischen Debatte. Hannover



59



-



Krummacher, Michael/Kulbach, Roderich/Schmidt, Sebastian 2011: Weiterentwicklung der Interkulturellen Öffnung der Diakonie Düsseldorf. Projektschlussbericht. Bochum



9. Beratung für Prozesse der Interkulturellen Öffnung bieten Referat Migration und Flucht der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V., Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf, Tel.: 0211-6398-253 , Email: [email protected], Kontaktperson: Ioanna Zacharaki Evangelische Fachhochschule RWL, Evangelische Fachhochschule RheinlandWestfalen-Lippe, Immanuel-Kant-Str. 18 -20, 44803 Bochum, Tel.: 023436901-0 E-Mail: [email protected], Kontaktperson: Prof. Dr. Thomas Eppenstein Bundesakademie für Kirche und Diakonie, Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin, Telefon: 030-488 37-488, Email: [email protected], Kontaktperson: Ulrich Nicklaus Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf, Benrather Str. 7, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211–54417330, Email: [email protected], Kontaktperson: Eva van Keuk 10 Mitglieder der Steuerungsgruppe, Mitwirkende und Autorinnen/ Autoren dieses Positionspapiers Anschütz, Marianne, Ev. Stiftung Diakoniewerk Ruhr Witten Bröhl, Daniela, Diakonie Düsseldorf Colak, Bilge, Jugendmigrationsdienst Essen de Fries, Claudia, Diakonie Michaelshoven, Köln Eppenstein, Thomas Prof. Dr., Evangelische Fachhochschule RWL, Bochum Gudjons-Römer, Anne, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Münster 27 Krummacher, Michael Prof. Dr., Evangelische Fachhochschule RWL, Bochum Siedler, Dirk Christian Pfarrer Dr., Evangelische Gemeinde zu Düren van Keuk, Eva, Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf Zacharaki, Ioanna, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Düsseldorf Moderation und Beratung der Steuerungsgruppe, Mitautor: Nicklaus, Ulrich, Bundesakademie für Kirche und Diakonie, Bundesfachakademie Bufa Region Nord, Berlin



60



























Empfehlen Sie Dokumente












Kirchengesetz zur Ã„nderung des Kirchengesetzes Ã¼ber die ... - EKiR.de 

beruflich Mitarbeitende zu beteiligen, die fÃ¼r diese kulturelle aber auch .... grundlegende theologische Neuorientierung notwendig, die von der ...... Page 50 ...










 








Botschaft zur Ã„nderung des Bundesgesetzes Ã¼ber ... - Admin.ch 

29.06.2016 - fÃ¼r familienergÃ¤nzende Kinderbetreuung. Das bestehende Impulsprogramm. Mit dem Bundesgesetz vom 4. Oktober 20024 Ã¼ber Finanzhilfen fÃ¼r familienergÃ¤n- zende Kinderbetreuung wird die Schaffung von BetreuungsplÃ¤tzen fÃ¼r Kinder gefÃ¶r










 








8. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren fÃ¼r die Benutzung seiner. Bestattungseinrichtungen sowie fÃ¼r damit.










 








zur Ã¤nderung des art. 116 aig 

Nach der VerschÃ¤rfung des Bundesgesetzes Ã¼ber die. AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder im Jahr 2008 (neu Aus- lÃ¤nder- und Integrationsgesetz, AIG) macht sich ...










 








Ã„nderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 

31.01.2013 - begrÃ¼ndeten Steuerforderungen weiterhin Steuerschuldner (vgl. BFH-Beschluss vom. 23.8.1993 - V B 135/91 - BFH/NV 1994, S. 186).










 








Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Ã„nderung des 

Wasserrechtsgesetzes (Pa.Iv. 16.452 von Nationalrat Albert RÃ¶sti) zu Ã¤ussern und nehmen innerhalb der eingerÃ¤umten Frist gerne wie folgt Stellung. Die BKW ...










 








5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...










 








7. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...










 








4. Satzung zur Ã„nderung 

fÃ¼r die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 01.09.2016. Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erlÃ¤sst der Markt ...










 








Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Ã„nderung des Strafgesetz ... 

30.05.2017 - ... AnhÃ¶rung im Ausschuss fÃ¼r Recht und Verbraucherschutz des Deut- .... Vgl. AG Bayreuth, MMR 2010, 266; LG Hamburg MMR 2011, 693; LG ...










 








Die KlimaÃ¤nderung 

vÃ¶llige Abkehr von Benzin im Transport schwierig ist, kÃ¶nnte der Verbrauch jedoch durch den. Einsatz kleinerer Autos und schwÃ¤cheren, effizienteren Motoren ...










 








Vortrag zur Ã„nderung der Verordnung Ã¼ber die ... - Kanton Bern 

01.05.2016 - Richtlinien 12/14, was in Artikel 8 Absatz 1 SHV verankert ist. ... darfs richtet sich deshalb im Kanton Bern aktuell nach den SKOS-Richtlinien 12/10. .... Juni 2001 Ã¼ber die Ã¶ffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG ...










 








5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung Ã¼ber die Erlaubnisse und ... 

Die Satzung Ã¼ber Erlaubnisse und GebÃ¼hren fÃ¼r Sondernutzungen an ... (Sondernutzungssatzung vom 21.05.1993, zuletzt geÃ¤ndert durch Satzung vom.










 








Entwurf eines Gesetzes zur Ã„nderung des StraÃŸenverkehrsgesetzes ... 

25.01.2017 - nationalen Alleingang kÃ¶nnte ein technisches Handelshemmnis darstellen. Vorbereitungen zu den entsprechenden technischen ...










 








Gesetz zur Ã„nderung des LandeshochschulgebÃ¼hrengesetzes und 

01.07.2007 - Staaten aus dem afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum oder eines Staa- tes, der nach der ...... Vertragsstaates oder eines Least Developed Countries nach der Liste des Commit- tee for Development Policy ..... Die Gewerkschaft E










 








Zusammenfassende ErklÃ¤rung zur 1. Ã„nderung des ... AWS 

KG, WÃ¼rzburg, ausgearbeiteten. EntwÃ¼rfe fÃ¼r die 1. Ã„nderung des Bebauungsplanes GE â€žAn der B8 â€“ Teil 2â€œ wurden mit BegrÃ¼ndung sowie den vom BÃ¼ro Struchholz erarbeiteten Unterlagen, wie Umweltbericht und GrÃ¼nordnungsplan, gemÃ¤ÃŸ Â§ 3 Abs










 








Zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ã„nderung des 

16.11.2015 - Nach der Neufassung des Â§ 1 Abs. 1 S. 2 ArbeitnehmerÃ¼berlassungsgesetz (AÃœG) zum 1.12.2011 erfolgt die. Ãœberlassung von Arbeitnehmern ...










 








1. Satzung zur Ã„nderung Satzung Ã¼ber die Erhebung einer ... 

Als Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die nicht oder nur gelegentlich ... In Â§ 4 wird folgender Absatz 4 neu eingefÃ¼gt:.










 








vernehmlassungsvorlage zum entwurf zur Ã¤nderung des ... - up!schweiz 

sich in der ausfÃ¼hrlichen Studie2 Gleicher Lohn fÃ¼r gleiche Arbeit - Die. Entstehung und Ãœberwindung von Lohnunterschieden zwischen den. Geschlechtern in ...










 








BMWi - Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ã„nderung des 

11.03.2015 - Link direkt zur Hauptnavigation und Suche Link direkt zum Inhalt Link direkt zur Servicenavigation. Navigation. HauptmenÃ¼. Bundesministerium ...










 








Gesetz zur Ã„nderung des LandeshochschulgebÃ¼hrengesetzes und 

gÃ¤nge des Designs an der Staatlichen Akademie der Bildenden KÃ¼nste Stuttgart so- wie die StudiengÃ¤nge an der ...... Akademie fÃ¼r Darstellende Kunst Baden-WÃ¼rttemberg wird die Rechtsgrundlage fÃ¼r die Erhebung von ... tenburg-Stuttgart, dem Katho










 








vernehmlassungsvorlage zum entwurf zur Ã¤nderung des ... - up!schweiz 

Qualifikationen der Mitarbeiter wiederspiegeln), kann aufgrund der ... und riesige wiederkehrende Kosten verursachen.3 Der DurchfÃ¼hrungsaufwand wird auf ...










 








protokoll ber die verhandlungen des ordentlichen 

Punjabi English Dictionary Dunwoody Press Free, Quarantine Subjective Cosmology Cycle 1 Greg. Egan, Querelle Of Brest, and many more ebooks. We are the ...










 








protokoll ber die verhandlungen des ordentlichen ... AWS 

This Protokoll Ber Die Verhandlungen Des Ordentlichen Parteitages Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss primarily concern










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














